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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

ENTSCHEIDUNG Nr. 3484/85/EGKS DER KOMMISSION

vom 27 . November 1985

zur Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften für die Beihilfen zugunsten der
Eisen- und Stahlindustrie

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere
auf Artikel 95 Absätze 1 und 2,

nach Einholung der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses und mit einstimmiger Zustimmung des
Rates,

in Erwägung nachstehender Gründe :

I

Im Hinblick auf die Umstrukturierung der Eisen- und
Stahlindustrie der Gemeinschaften wurden mit der
Entscheidung Nr. 2320/81 /EGKS der Kommission ('),
geändert durch die Entscheidung Nr. 1018/85/EGKS (2),
Vorschriften erlassen , wonach die Gewährung von
Beihilfen zugunsten der Eisen- und Stahlindustrie bis
zum 31 . Dezember 1985 möglich ist.

Die bisher erzielten Ergebnisse zeigen , daß die Ziele, die
sich die Gemeinschaft damals gesetzt hatte , nämlich eine
stärkere Anpassung der gemeinschaftlichen Produktions
kapazitäten an die Nachfrage und eine Verbesserung der
technischen und finanziellen Strukturen der Unter
nehmen, um diese unter normalen Marktbedingungen
finanziell lebensfähig zu machen, erreicht werden .
Dennoch bestehen je nach Erzeugnisgruppen mehr oder
weniger , große Überkapazitäten , die die meisten Unter
nehmen unter Berücksichtigung der Marktentwicklungs
aussichten dazu verpflichten werden, ihre Umstrukturie
rungsbemühungen noch zu verstärken, da der Sektor zwar
erheblich saniert wurde, jedoch noch anfällig ist . Vor
diesem Hintergrund muß deshalb vermieden werden , daß
finanzielle Maßnahmen der Staaten ab 1 . Januar 1986 die
gerade im Rahmen der Umstrukturierungsarbeiten
erzielten Ergebnisse gefährden bzw. die ergänzenden
Anpassungen, die zur Erreichung des Gleichgewichts
zwischen Angebot und Nachfrage noch erforderlich sind,
bremsen oder gar verhindern .
Im allgemeinen wird es künftig Aufgabe der Unter
nehmen sein , mit ihren eigenen finanziellen Ergebnissen

die Voraussetzungen für ihr Gleichgewicht zu schaffen
und die Mittel für die zusätzlichen strukturellen Anpas
sungen aufzubringen, die die Unternehmen weiterhin
unter dem Druck eines Marktes , der nach und nach seine
übliche Rolle wieder spielen soll , vornehmen müssen .

Um dies zu erreichen, muß ein umfassendes gemein
schaftliches System eingeführt werden, das gewährleistet,
daß alle der Eisen- und Stahlindustrie noch gewährten
Beihilfen im Rahmen eines einzigen Verfahrens
einheitlich behandelt werden . Dieses System muß sowohl
Beihilfen umfassen , die aufgrund von Regelungen
gewährt werden, die in erster Linie eine Förderung der
Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie bezwecken
oder bewirken, als aucli Beihilfen, die aufgrund von allge
meinen oder regionalen Beihilferegelungen vergeben
werden . Darüber hinaus muß das System auf alle staat
lichen Beteiligungen am Kapital von Unternehmen
ausgedehnt werden, die unter gewissen Umständen die
den eigentlichen Beihilfen vergleichbare wirtschaftliche
Auswirkungen haben können und deshalb dem gleichen
Verfahren unterworfen werden müssen .

Die Gemeinschaft befindet sich somit in einer nicht vom
EGKS-Vertrag vorgesehenen Lage, in der sie handeln
muß . Unter diesen Umständen muß Artikel 95 Absatz 1
des Vertrages in Anspruch genommen werden, damit die
Gemeinschaft cjie in den ersten Artikeln dieses Vertrages
genannten Ziele verfolgen kann. Der umfassende
Charakter des so geschaffenen gemeinschaftlichen
Systems beinhaltet, daß neben den ausdrücklich vorgese
henen und gemäß dieser Entscheidung zu genehmi
genden Beihilfen alle anderen etwaigen Subventionen der
Mitgliedstaaten, in welcher Form auch immer und unab
hängig von der Frage, ob sie spezifischer Natur sind oder
nicht, keinesfalls durch Artikel 67 gerechtfertigt wären
und dementsprechend als aufgrund von Artikel 4
Buchstabe c) des EGKS-Vertrags verboten angesehen
werden müßten .

II

Gemäß der Entscheidung Nr. 2320/81 /EGKS hat die
Kommission pflichtgemäß geprüft, ob die Umstrukturie
rungsprogramme der Eisen- und Stahlunternehmen ab
1986 hinreichende Aussichten auf Lebensfähigkeit bieten .
Daher hat sie sich insbesondere vergewissert, daß der von
ihr genehmigte Beihilfenbetrag erforderlich und ausrei

(') ABl . Nr. L 228 vom 13 . 8 . 1981 , S. 14 .
(2) ABl . Nr. L 110 vom 23 . 4 . 1985, S. 5 .
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müssen , muß diese Entscheidung bis zum 31 . Dezember
1988 gelten .

Die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals enthält
besondere Vorschriften hinsichtlich der Beihilferege
lungen zugunsten der Eisen- und Stahlindustrie der
beiden neuen Mitgliedstaaten . Diese Entscheidung läßt
die vorgenannten Vorschriften unberührt —

chend war, um es den Empfängerunternehmen zu ermög
lichen, ihre Anlagen wie gewöhnlich zu erneuern . Es ist
deshalb nicht gerechtfertigt, zugunsten der genannten
Unternehmen nach 1985 Betriebs- und Investitionsbei
hilfen zuzulassen .

Dagegen besteht kein Grund, daß die Mitgliedstaaten,
deren Unternehmen keine aufgrund der Entscheidungen
Nr. 257/80/EGKS der Kommission (') und Nr. 2320/81 /
EGKS genehmigungsfähigen Beihilfen erhalten haben,
der Möglichkeit beraubt werden, ihrem Eisen - und Stahl
sektor allgemeine Regionalbeihilferegelungen zugute
kommen zu lassen , soweit die geförderten Investitionen
nicht zu Kapazitätsaufstockungen führen .

Außerdem wäre es ungerechtfertigt, die gemeinschaftliche
Eisen- und Stahlindustrie zu diskriminieren und ihr die
Vorteile der Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen
sowie der Beihilfen vorzuenthalten, die es ihr ermög
lichen sollen , ihre Anlagen den neuen Umweltschutz
normen anzupassen . Soweit sie den Zielen von allge
meinem Interesse entsprechen und die in dieser
Entscheidung genannten Bedingungen erfüllen , können
deshalb diese Beihilfen der Stahlindustrie so gewährt
werden , wie sie analog auf der Grundlage der Artikel 92
und 93 des EWG-Vertrags an die anderen Industriezweige
vergeben werden .

Die weiterhin bei mehreren Erzeugnisgruppen der Eisen
und Stahlindustrie bestehenden Uberkapazitäten rechtfer
tigen ferner die Genehmigung von Beihilfen , mit denen
einerseits die Stillegung wenig leistungsfähiger Anlagen
beschleunigt werden kann, deren selbst vorübergehende
Aufrechterhaltung das Gleichgewicht des Marktes auf
Kosten aller Unternehmen des Sektors belasten könnte,
und die andererseits die endgültige Stillegung weniger
leistungsfähiger Unternehmen erleichtern .

Um Diskriminierungen infolge der möglichen unter
schiedlichen Formen staatlicher Beihilfen vorzubeugen ,
müssen die staatlichen Beteiligungen am Kapital öffent
licher oder privater Unternehmen den bei Beihilfen ange
wandten Verfahren unterzogen werden . Die Kommission
muß von Fall zu Fall feststellen können, ob derartige
Maßnahmen Beihilfeelemente enthalten . Dies ist der Fall ,
wenn das Verhalten des Staates nicht dem eines Kapital
gebers entspricht, der unter normalen marktwirtschaft
lichen Bedingungen haftendes Kapital bereitstellt . Die
Vereinbarkeit dieser etwaigen Beihilfeelemente mit dem
Vertrag muß die Kommission anhand der Kriterien dieser
Entscheidung beurteilen . Deshalb sind alle Beteiligungen
der Mitgliedstaaten am Kapital von Unternehmen der
Eisen- und Stahlindustrie bei der Kommission zu
melden ; sie müssen unterbleiben, wenn die Kommission
vor Ablauf der in Artikel 6 Absatz 5 vorgesehenen
aufschiebenden Frist feststellt, daß diese Beteiligungen
Beihilfeelemente enthalten, und beschließt, das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 4 gegen sie einzuleiten .

Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Gemein
samen Marktes in einer Zeit sicherzustellen , in der die
Unternehmen aus der Gemeinschaft trotz der bereits

erfolgten Sanierung ihrer Industrie- und Finanzstrukturen
noch bedeutende zusätzliche Anpassungen vornehmen

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Alle Beihilfen zugunsten der Eisen- und Stahlindu
strie, gleichgültig, ob spezifische oder nichtspezifische
Beihilfen, die in welcher Form auch immer von den
Mitgliedstaaten bzw. den Gebietskörperschaften oder aus
staatlichen Mitteln finanziert werden, können nur dann
als Gemeinschaftsbeihilfen und somit als mit dem

ordnungsgemäßen Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes vereinbar angesehen werden, wenn sie den
Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 entsprechen.

(2) Der Begriff Beihilfe umfaßt die Beihilfeelemente,
die möglicherweise in den Finanzierungsmaßnahmen —
wie Beteiligungen, Kapitalausstattungen oder gleichartige
Maßnahmen (beispielsweise Wandelobligationen oder
Darlehen, deren Verzinsung sich zumindest teilweise
nach den Betriebsergebnissen richtet) — enthalten sind,
die von den Mitgliedstaaten , den Gebietskörperschaften
oder sonstigen Organen unter Einsatz staatlicher Mittel
zugunsten von Unternehmen der Eisen- und Stahlindu
strie getroffen werden und nicht unter die Einbringung
haftenden Kapitals nach der normalen marktwirtschaft
lichen Unternehmenspraxis fallen .

(3) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Beihilfen
dürfen nur nach den Verfahren des Artikels 6 in Kraft
gesetzt werden und dürfen keine Zahlung nach dem 31 .
Dezember 1988 zur Folge haben .

Artikel 2

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen

( 1 ) Die im Rahmen von allgemeinen Beihilferege
lungen zur Deckung der Ausgaben der Eisen- und Stahl
unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
bestimmten Beihilfen können als mit dem ordnungsge
mäßen Funktionieren des Gemeinsamen Marktes ver
einbar angesehen werden unter der Voraussetzung, daß
das betreffende Forschungs- und/oder Entwicklungsvor
haben eines der nachstehenden Ziele verfolgt :
— Senkung der Erzeugungskosten, insbesondere durch
Energieeiiisparung oder Produktivitätsverbesserung ;

— Verbesserung der Produktqualität ;
— Verbesserung der Leistungseigenschaften von Stahler

zeugnissen oder Ausweitung der Verwendungsmög
lichkeiten von Stahl ;

— Verbesserung der Umwelt- und Arbeitsbedingungen
(Schutz der Arbeitnehmer hinsichtlich Sicherheit oder
Hygiene).(') ABl . Nr. L 29 vom 6. 2. 1980, S. 5 .
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Absatz 1 Buchstabe c) oder Absatz 2 Buchstabe b) des
EGKS-Vertrags geleistet werden und somit zu Lasten
der Unternehmen gehen .

(2) Beihilfen zugunsten der Unternehmen, die ihre
Produktionstätigkeit endgültig einstellen, können unter
den nachstehenden Voraussetzungen als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden :
— sie haben ihre Rechtspersönlichkeit vor dem 1 .
Oktober 1985 erlangt ;

— bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der betreffenden
Beihilfen haben sie regelmäßig warmgewalzte Erzeug
nisse produziert ;

— ihre Produktions- und Anlagenstruktur haben sie seit
dem 1 . Oktober 1985 nicht geändert ;

— weder werden sie unmittelbar bzw. mittelbar im Sinne
der Entscheidung Nr. 24/54/EGKS der Hohen
Behörde (') von einem Unternehmen, das selbst ein
Stahlunternehmen ist oder andere Stahlunternehmen
kontrolliert, beherrscht, noch beherrschen sie selbst
ein solches Unternehmen ;

— die Schließung ihrer Anlagen wurde weder bei der
Durchführung der Entscheidungen Nr. 257/80/EGKS
und Nr. 2320/81 /EGKS noch anläßlich einer
aufgrund von Artikel 54 des EGKS-Vertrags abgege
benen günstigen Stellungnahme bereits berücksich
tigt .

Die Höhe dieser Beihilfen darf den höheren der beiden
folgenden Werte nicht übersteigen :
— der über drei Jahre aktualisierte Ertragswert der betref
fenden Anlagen abzüglich jedes Vorteils, der dem
begünstigten Unternehmen , anderweitig aus deren
Stillegung erwachsen kann ;

— der Restwert der stillzulegenden Anlagen, wobei im
Falle der Neubewertungen nach dem 1 . Januar 1980
der Teil , der die nationale Inflationsrate übersteigt,
nicht berücksichtigt wird .

Artikel 5

In den allgemeinen Regelungen vorgesehene regionale
Investitionsbeihilfen können als mit dem ordnungsge
mäßen Funktionieren des Gemeinsamen Marktes ver
einbar gelten , wenn
— die betreffenden Investitionen keine Erhöhung der
Produktionskapazität zur Folge haben ;

— das begünstigte Unternehmen im Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats niedergelassen ist, in dem aufgrund der
Entscheidungen Nr. 257/80/EGKS und Nr. 2320/81 /
EGKS keine Beihilfe vergeben wurde .

Artikel 6

( 1 ) Die Kommission ist von allen Vorhaben zur
Gewährung oder Umgestaltung von Beihilfen gemäß den
Artikeln 2 bis 5 so rechtzeitig zu unterrichten, daß sie
sich hierzu äußern kann . Unter denselben Bedingungen
ist sie über alle Vorhaben zur Anwendung jener Beihilfe

(2) Diese Beihilfen dürfen — im Netto-Beihilfeäquiva
lent — 35 % der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens
für die industrielle Grundlagenforschung und 25 % dieser
Kosten für angewandte Forschung und Entwicklung nicht
übersteigen .

(3) Als industrielle Grundlagenforschung gelten bisher
nicht durchgeführte theoretische Arbeiten und Versuche,
die auf den Erwerb neuer Erkenntnisse bzw. auf ein
besseres Verständnis der wissenschaftlichen und technolo
gischen Gesetze im Hinblick auf deren mögliche Anwen
dung in einem Industriesektor oder in einem bestimmten
Unternehmen hinzielen .

(4) Beihilfefähig sind nur die Kosten, die unmittelbar
mit der Forschung und Entwicklung verbunden sind,
unter Ausschluß derjenigen, die mit der industriellen
Nutzung und der kommerziellen Verwertung in Verbin
dung stehen .

Artikel 3

Umwe.ltschutzbeihilfen

( 1 ) Im Rahmen von allgemeinen Beihilferegelungen
gewährte Beihilfen , mit denen die Anpassung von
Anlagen, die mindestens zwei Jahre vor Inkraftsetzung
der neuen gesetzlichen Umweltschutznormen in Betrieb
genommen wurden, an diese Normen erleichtert werden
soll , können als mit dem ordnungsgemäßen Funktio
nieren des Gemeinsamen Marktes vereinbar angesehen
werden .

(2) Die im Rahmen dieses Artikels gewährten Beihilfen
dürfen in Netto-Beihilfeäquivalent 15 % der unmittelbar
mit der betreffenden Umweltschutzmaßnahme verbun
denen Investitionskosten nicht übersteigen . Ist die
Maßnahme mit einer Erhöhung der Produktionskapazität
der betreffenden Anlage verbunden, so wird der Wert der
Umweltschutzinvestition nur im Verhältnis zur ursprüng
lichen Kapazität berücksichtigt .

A rtikel 4

Schließungsbeihilfen

( 1 ) Beihilfen für Übernahme der Zahlungen an freige
setzte oder vorzeitig in den Ruhestand getretene Arbeit
nehmer sind als mit dem ordnungsgemäßen Funktio
nieren des Gemeinsamen Marktes vereinbar anzusehen,
wenn

— die berücksichtigten Zahlungen nicht die Zahlungen
überschreiten , die nach den in den Mitgliedstaaten
geltenden Regelungen am 1 . Oktober 1985 üblich
sind, und tatsächlich durch die teilweise oder gänz
liche Schließung von Stahlwerksanlagen verursacht
werden , die bis zum Zeitpunkt der Anmeldung der
Beihilfen regelmäßig gearbeitet haben und deren
Schließung nicht bereits im Rahmen der Anwendung
der Entscheidung Nr. 257/80/EGKS oder Nr. 2320/
81 /EGKS oder im Rahmen einer günstigen Stellung
nahme gemäß Artikel 54 des EGKS-Vertrags in
Betracht gezogen worden ist ;

— die Beihilfen 50 % des Teils der Zahlungen nicht
überschreiten , die nicht unmittelbar von dem
Mitgliedstaat oder der Gemeinschaft nach Artikel 56 O.ABI . Nr. 9 vom 11 . 5 . 1954, S. 345/54.
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regelungen auf die Stahlindustrie zu unterrichten , zu
denen sie bereits aufgrund des EWG-Vertrags Stellung
genommen hat. Die Anmeldungen der in diesem Artikel
genannten Beihilfevorhaben sind bis spätestens 30 . Juni
1988 bei der Kommission einzureichen .

(2) Die Kommission ist von allen geplanten Finanzie
rungsmaßnahmen (Beteiligungen, Kapitalausstattungen
oder gleichwertige Maßnahmen), die die Mitgliedstaaten ,
nachgeordnete Gebietskörperschaften oder sonstige
Organe, die hierbei öffentliche Mittel einsetzen , zugun
sten von Stahlunternehmen vorzunehmen beabsichtigen ,
so rechtzeitig — spätestens aber bis zum 30 . Juni 1988 —
zu unterrichten , daß sie sich dazu äußern kann .

Die Kommission' stellt fest, ob die betreffenden
Maßnahmen Beihilfeelemente im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 enthalten, und beurteilt gegebenenfalls deren
Vereinbarkeit mit den Artikeln 2 bis 5 .

(3) Die Kommission holt zu den ihr gemeldeten
Vorhaben zur Gewährung von Schließungsbeihilfen und
sonstigen wichtigen Beihilfevorhaben die Stellungnahme
der Mitgliedstaaten ein , bevor sie darüber entscheidet. Sie
unterrichtet alle Mitgliedstaaten über jede ihrer Stellung
nahmen zu Beihilfevorhaben und präzisiert dabei Art und
Umfang der Beihilfe .

(4) Stellt die Kommission, nachdem sie die Beteiligten
zur Stellungnahme aufgefordert hat, fest, daß eine Beihilfe
nicht mit den Bestimmungen der vorliegenden Entschei
dung vereinbar ist, so unterrichtet sie den betreffenden
Mitgliedstaat von ihrer Entscheidung. Die Kommission
trifft ihre Entscheidung spätestens drei Monate nach
Eingang der zur Beurteilung der betreffenden Beihilfe
erforderlichen Auskünfte . Kommt ein Mitgliedstaat der
genannten Entscheidung nicht nach, so findet Artikel 88
des EGKS-Vertrags Anwendung. Der betreffende
Mitgliedstaat darf die in den Absätzen 1 und 2 genannten
geplanten Maßnahmen nur mit Zustimmung der
Kommission durchführen, wobei er sich an die von der
Kommission festgesetzten Bedingungen zu halten hat .

(5) Sind nach dem Tag des Eingangs der Anmeldung
des betreffenden Vorhabens zwei Monate vergangen, ohne
daß die Kommission das in Absatz 4 genannte Verfahren
eröffnet oder in anderer Weise hierzu Stellung
genommen hat, so dürfen die geplanten Maßnahmen

durchgeführt werden , sofern der Mitgliedstaat zuvor die
Kommission von seiner diesbezüglichen Absicht unter
richtet hat .

(6) Jeder einzelne Fall einer Anwendung der in den
Artikeln 4 und 5 genannten Beihilfen ist der Kommis
sion unter den Bedingungen des Absatzes 1 zu melden .
Die Kommission behält sich vor, die Meldung jedes
einzelnen Falles oder eines Teils solcher Fälle einer
Anwendung der in den Artikeln 2 und 3 genannten
Beihilferegelungen unter den Bedingungen des Absatzes
1 zu verlangen .

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission zweimal
jährlich Bericht über die in dem vorausgegangenen Halb
jahr geleisteten Beihilfszahlungen, über deren Verwen
dung sowie über die im selben Zeitraum erzielten
Umstrukturierungsergebnisse . Diese Berichte müssen
außerdem Angaben über alle Finanzierungsmaßnahmen
enthalten, die von den Mitgliedstaaten oder den regio
nalen bzw. lokalen Behörden hinsichtlich der staatlichen
Stahlunternehmen getroffen wurden . Sie werden inner
halb einer Frist von zwei Monaten nach Ablauf jedes
Halbjahres in einer von der Kommission festzulegenden
Form übermittelt .

A rtikel 8

Die Kommission legt dem Rat regelmäßig Berichte über
die Anwendung dieser Entscheidung' vor, die auch der
Unterrichtung des Parlaments und des Beratenden
Ausschusses dienen .

Artikel 9

Die Vorschriften dieser Entscheidung finden keine
Anwendung auf Beihilfen , die in der Akte über den
Beitritt Spaniens und Portugals geregelt sind .

Artikel 10

Diese Entscheidung gilt in der Zeit vom 1 . Januar 1986
bis zum 31 . Dezember 1988 .

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 27 . November 1985

Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Vizepräsident
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ENTSCHEIDUNG Nr. 3485/85/EGKS DER KOMMISSION

vom 27 . November 1985

zur Verlängerung des Systems der Überwachung und der Erzeugungsquoten für
bestimmte Erzeugnisse der Unternehmen der Stahlindustrie

nahmen entschlossen fortgesetzt werden, damit die Unter
nehmen der Stahlindustrie für den Gesamtbereich ihrer
Erzeugung den internationalen Stand der Wettbewerbsfä
higkeit erreichen . In diesem Zusammenhang ist auch die
stärkere Hinwendung zu den Qualitätserzeugnissen zu
nennen .

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere
auf die Artikel 47 und 58 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

1 . Fortschritte bei der Überwindung der Krise

Die Lage auf dem Stahlmarkt der Gemeinschaft hat sich
seit Beginn des Jahres 1984 deutlich verbessert. Das gilt
sowohl in bezug auf die Produktion als auch in bezug auf
die finanzielle Situation der Stahlunternehmen.

Der Kapazitätsüberschuß wird bis Ende dieses Jahres um
etwa 32 Millionen Tonnen Warmwalzerzeugnisse
gegenüber dem Stand vom 1 . Januar 1980 reduziert
worden sein . Dieser Rückgang entspricht dem Ziel, das
der Rat Ende 1982 in Heisinger auf Anraten der
Kommission für das Jahr 1985 gesteckt hatte . Gleich
zeitig hat die Stahlindustrie die Modernisierung ihrer
Anlagen vorangetrieben und so ihre Wettbewerbsfähigkeit
verbessert. Beides zusammen — der Kapazitätsabbau und
die Modernisierung — haben zu einer weiteren Reduzie
rung der Beschäftigung in der Stahlindustrie geführt. In
den Jahren 1984 und 1985 hat sich infolgedessen die
Zahl der in der europäischen Stahlindustrie Beschäftigten
abermals verringert . Gegenüber dem Jahr 1980 beläuft
sich der Rückgang insgesamt auf mehr als 200 000
Personen .

Die Rohstahlproduktion der Stahlunternehmen wird im
Jahr 1985 voraussichtlich 122 Millionen Tonnen
gegenüber 109 Millionen Tonnen im Jahr 1983
erreichen . Der Abbau der Kapazitäten und der Anstieg
der Stahlproduktion haben die Auslastungsrate von unter
60 % zu Beginn der 80er Jahre auf fast 70 % im Jahr
1985 steigen lassen . Gleichzeitig hat ein seit 1984
andauernder Wiederanstieg der Stahlpreise stattgefunden .

Andererseits ist die Lage auf dem Weltmarkt nach wie vor
durch ein anhaltendes Ungleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage gekennzeichnet. Sie wird durch
die Einfuhrbeschränkungen der Vereinigten Staaten von
Amerika noch verschärft ; auch verunsichern die starken
Schwankungen des Dollarkurses den Welthandel .

Die von der Kommission in ihren Allgemeinen Zielen
Stahl 1990 angestellten Untersuchungen zeigen, daß
angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwick
lung einerseits und der fortdauernden Unsicherheit auf
dem Weltmarkt andererseits ein weiterer Kapazitätsabbau
in den Stahlunternehmen der Gemeinschaft von etwa 20
Millionen Tonnen Warmwalzkapazitäten erforderlich
erscheint. Gleichzeitig müssen die Modernisierungsmaß

2. Stellung der einzelnen Erzeugnisgruppen im
Quotensystem

Die europäische Stahlindustrie hat einen guten Teil des
schwierigen Weges der Restrukturierung zurückgelegt.
Der Erfolg ist jedoch noch nicht genügend gesichert.
Zwar ist der.Tiefpunkt der Krise eindeutig durchschritten,
doch ist damit die Krise noch nicht überwunden.
Immerhin hat sich die Situation soweit gebessert, daß
beschichtete Bleche (Gruppe Id) und Betonstahl (Gruppe
V) aus dem Quotensystem herausgenommen werden
können. Bei diesen Erzeugnissen ist die deutlichste Besse
rung der Lage eingetreten .

Beim beschichteten Blech befindet sich die Nachfrage in
einem fortdauernden Anstieg, der durch mannigfaltige
technische Entwicklungen gekennzeichnet ist. Zudem
haben zahlreiche Stahlunternehmen während der Dauer
des Quotensystems ihre Kapazitäten bei dieser Erzeugnis
gruppe ausgeweitet.

Bei Betonstahl erfolgt inzwischen mehr als 80 % der
Produktion in den kostengünstigen Ministahlwerken. Da
sich die überwiegende Mehrheit dieser Unternehmen
nicht in der Krise befindet, sind auch bei diesem
Erzeugnis die Voraussetzungen für die Beibehaltung im
Quotensystem nicht mehr gegeben.

Bei den anderen Erzeugnissen dauert die schwierige
Situation — wenn auch mit deutlichen Unterschieden —
an. Die bei einigen von ihnen sich anbahnende Verbesse
rung wird die Kommission veranlassen , im Laufe des
Jahres 1986 die Lage erneut zu prüfen , und weitere Libe
ralisierungsmaßnahmen in dem erforderlichen Maße
durchzuführen, so daß das Quotensystem in einer Uber
gangsphase von zwei — maximal drei — Jahren ganz
abgebaut werden kann .

Der Rat hatte schon auf seiner Tagung am 25. Juli 1985
auf die Notwendigkeit hingewiesen, so rasch wie möglich
auf geregelte Art und Weise zu einem Markt des freien
Wettbewerbs zwischen den Unternehmen der Gemein
schaft zurückzukehren . Anläßlich seiner Tagung am 29.
Oktober 1985 hat er der Liberalisierung der beiden oben
genannten Erzeugnisse sowie der grundsätzlichen Orien
tierung des Quotensystems für die Dauer von zwei Jahren
zugestimmt. Das neue Quotensystem wird, abgesehen von
den im folgenden genannten Änderungen, die schon
bestehenden Regeln im wesentlichen fortschreiben.
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bewerbsnachteil im Vergleich zu den Erzeugern der
Gruppe V erleiden . Daher sollen den Erzeugern der
Gruppe IV Anpassungen gewährt werden, wenn diese
nachweisen, daß ihre Basisquoten nicht ausreichen, um
den Bedarf ihrer Kunden zu decken .

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß es auch Walz
draht für andere Verbraucher (insbesondere Ziehereien)
gibt, der nicht im Wettbewerb zum Betonstahl steht. Die
Produzenten, die in den Genuß der vorgenannten Anpas
sung gelangen, müssen deshalb nachweisen, daß ihre
Lieferungen tatsächlich für Bauunternehmungen, Biege
betriebe oder/und Baustahlmattenhersteller bestimmt
sind.

3 . Anpassung der Referenzen (Artikel 15 Absatz 1 )

Nachdem das Quotensystem nunmehr fünf Jahre besteht,
entspricht die Aufteilung der historischen Referenzen
(Vergleichsproduktionen und -mengen), die überwiegend
aus den 70er Jahren stammen, nicht mehr der Erzeugnis
struktur, wie sie die gegenwärtigen technischen und
ökonomischen Verhältnisse erfordern . Zwar hat ein Teil
der Unternehmen die Tauschmöglichkeiten des Artikels
15 der Entscheidung Nr. 234/84/EGKS der Kommis
sion (') genutzt, doch haben sich dadurch, wie die Erfah
rung gezeigt hat, die veralteten Produktstrukturen nur in
begrenztem Maße korrigieren lassen . Infolgedessen sollen
die Unternehmen eine einmalige, auf den Beginn des
neuen Quotensystems fallende Möglichkeit erhalten,
einen internen Referenztransfer zwischen den Produkt
gruppen vorzunehmen . Damit die Unternehmen hiervon
möglichst weitgehend Gebrauch machen können, entfällt
hierfür die in Artikel 15 bisher geforderte Voraussetzung
der Schließung oder des Verkaufs einer Produktionsanlage
in ein Drittland . Ebenso entfällt der bei derartigen
Umwandlungen vorgenommene Abzug von 15 % .
Andererseits soll dieser nicht dazu führen , daß zu große
Umschichtungen in den Referenzen stattfinden . Deshalb
ist der Ubertrag auf 10 % der Gesamtreferenzen zu
beschränken, wobei die Aufstockung in einer einzelnen
Erzeugnisgruppe 25 % der bestehenden Referenzen nicht
überschreiten darf. Da die Monoproduzenten nicht oder
nur in sehr geringem Maße an diesem Ubertrag teil
nehmen können, ist es erforderlich, Anpassungen vorzu
nehmen, damit sich die relative Position dieser Unter
nehmen nicht verschlechtert.

5 . Anpassung beim Erwerb von Quoten in vorauf
gegangenen Quartalen (Artikel 14A)

Eine Reihe von Unternehmen hat in den Jahren 1984
und 1985 die ihnen zugeteilten Quoten durch Käufe oder
Täusche erhöht, um so eine höhere Produktion und einen
höheren Absatz zu erzielen . Soweit es sich dabei um
dauerhafte und größere Erwerbungen handelt, sollen diese
Unternehmen Anpassungen erhalten, die es ihnen ermög
lichen, in Zukunft auf derartige Erwerbungen wenigstens
teilweise zu verzichten . Das Quotensystem soll auch auf
diese Weise besser den Bedürfnissen der Unternehmen
angepaßt werden. Es erhält so eine Flexibilität, die es
ermöglichen soll , schwere Nachteile zu vermeiden, die
sich aus der abermaligen Fortsetzung des Quotensystems
ergeben könnten .

Gleichwohl ist es erforderlich, diese Anpassungen so zu
begrenzen, daß nicht das Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage gestört wird. Aus diesem Grund
ist es angebracht, die genannten Anpassungen aus der in
Artikel 9 geschaffenen Reserve vorzunehmen. Da die
Anpassungen nach Artikel 14 weiterhin Priorität
genießen, verbleibt für die obengenannten Anpassungen
die ungenutzte Reserve. In den Fällen, in denen diese
nicht ausreicht, um alle Erwerbungen zu vergüten, muß
die ungenutzte Reserve proportional zur Höhe der Erwer
bungen der einzelnen Unternehmen verteilt werden .

4. Anpassungen für die Erzeugnisse der Gruppen Ic
und IV (Artikel 10 Absätze 3 und 4)

In der liberalisierten Gruppe Id (beschichtete Bleche) sind
Erzeugnisse enthalten , die mit den Erzeugnissen der
Gruppe Ic (feuerverzinkte Bleche) im Wettbewerb stehen .
Die Beibehaltung der Gruppe Ic im Quotensystem darf
nicht dazu führen, daß es zu Wettbewerbsverzerrungen
zwischen den Produzenten der Gruppe Ic einerseits und
den Produzenten der Gruppe Id andererseits kommt. Statt
dessen soll der Markt, d. h . der Verbraucher entscheiden,
welches Erzeugnis er verwenden will . Es empfiehlt sich
daher, Quotenanpassungen in den Fällen vorzunehmen,
in denen die dem Unternehmen zugeteilten Basisquoten
nicht ausreichen, den Bedarf seiner Kunden zu decken.

6 . Ausgleich bei Einbußen von mehr als 1 %
(Artikel 7)

Die unter Ziffer 5 genannten, erstmals in das Quotensy
stem aufgenommenen Anpassungen für in der Vergan
genheit vorgenommene Erwerbungen werden in Zukunft
zu einer mehr oder weniger vollständigen Ausschöpfung
der Reserve führen . Um zu vermeiden, daß hierdurch für
diejenigen Unternehmen, die weder in den Genuß von
Artikel 14 noch von Artikel 14A gelangen, unzumutbare
Nachteile entstehen, ist es angebracht, denjenigen Unter
nehmen, die infolgedessen einen Rückgang des Verhält
nisses ihrer Quoten zu den Quoten für die Gemeinschaft
insgesamt von mehr als 1 % im Vergleich zu den nach
Artikel 6 erteilten Quoten erfahren, einen Ausgleich zu
gewähren der den über 1 % hinausgehenden Nachteil
aufhebt.

Die Gruppe V (Betonstahl) steht im Wettbewerb mit
einem Teil der Erzeugnisse der Gruppe IV (Walzdraht).
Dabei handelt es sich um Betonstahl in Ringen (der zur
Gruppe IV gehört) und um Walzdraht zur Herstellung
von Baustahlmatten . Alle diese Erzeugnisse sind für die
Bauindustrie bestimmt und stehen dort im Wettbewerb
miteinander. Auch in diesem Fall muß vermieden
werden, daß die Erzeuger der Gruppe IV einen Wett

(') ABl . Nr. L 29 vom 1 . 2 . 1984, S. 1 .
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Im Gegensatz zu Artikel 8 der Entscheidung Nr. 234/84/
EGKS und den hierzu erlassenen Durchführungsentschei
dungen Nr. 3650/84/EGKS («) sowie Nr. 1243/85/EGKS
der Kommission (2) sollen bei der Berechnung der vorste
hend genannten Einbuße nicht mehr die Anpassungen
für außergewöhnliche Exporte sowie für Vormaterialliefe
rungen an Auswalzer und Beschichter berücksichtigt
werden. Da derartige Anpassungen — wie die bereits
ausgeschlossenen Anpassungen nach Artikel 10 — allen
Unternehmen offenstehen, die derartige Geschäfte durch
führen, ist es nicht angebracht, hierfür einen Ausgleich zu
gewähren . Hier soll in Zukunft der Markt allein über die
Stellung der Unternehmen im Quotensystem
entscheiden .

7. Regeln für Elastizitäten (Artikel 11 )
In Anbetracht der in Aussicht genommenen Beendigung
des Quotensystems können gewisse Erleichterungen
hinsichtlich der Ausnutzung der Quoten eingeführt
werden . So wird die Uberschreitungsmarge von 3 % in
Artikel 1 1 auf 5 % angehoben und die Übertragung der
nicht ausgeschöpften Erzeugungsquoten oder Quotenteile
von 5 % auf 10 % erhöht. Aus dem gleichen Grund wird
der Vorgriff auf die Quoten des folgenden Quartals von
10 % auf 20 % ausgeweitet.

8 . Sonderfälle (Artikel 4 Absatz 4, Artikel 5 Absatz 2
und Artikel 13)

Angesichts der allgemeinen Verbesserung der Lage auf
dem Stahlmarkt können die Kleinstunternehmen aus
dem Quotensystem entlassen werden. Zu diesem Zweck
wird die Untergrenze, von der ab die Unternehmen in das
Quotensystem aufgenommen werden, von 24 000 Tonnen
auf 36 000 Tonnen jährliche Vergleichsproduktion ange
hoben. Entsprechend wird die Untergrenze, unter der die
Quoten nicht liegen dürfen , auf 9 000 Tonnen ange
hoben.

Die Entscheidung Nr. 234/84/EGKS gibt der Kommis
sion die Möglichkeit, im Falle Von Trennungen von
Unternehmensgruppen oder von Gemeinschaftsgrün
dungen unabhängiger Unternehmen die etwa nötigen
Anpassungen vorzunehmen . Es empfiehlt sich , diese
Möglichkeit auf Zusammenschlüsse auszudehnen, vor
allem, wenn diese zu Stillegungen von Warmwalzanlagen
führen, die einen außerordentlichen Beitrag zur Kapazi
tätsreduzierung leisten, der weder durch Kapazitätserhö
hungen kompensiert wird noch als Gegenleistung für
Beihilfen anzusehen ist .

9 . Ausnahme für Spanien und Portugal
In der Beitrittsakte wurde vereinbart, daß die spanischen
und portugiesischen Unternehmen nicht in vollem
Umfang dem Quotensystem unterworfen zu werden
brauchen . Außerdem enthält die Akte für die Lieferung
von Stahlerzeugnissen aus Spanien und Portugal in die
übrigen Länder der Gemeinschaft eine Sonderregelung.
Es erscheint daher angezeigt, die spanischen und portu
giesischen Unternehmen nur dem Überwachungssystem
zu unterwerfen, das System der Erzeugungsquoten
dagegen nicht auf sie anzuwenden.

Nach Anhörung des Beratenden Ausschusses und mit
Zustimmung des Rates zur Beibehaltung des Erzeugungs
quotensystems und aufgrund der Untersuchungen, die
unter Beteiligung der Unternehmen und Unternehmens
verbände über die Festsetzung der Quoten durchgeführt
wurden —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

I. Überwachungssystem

Artikel 1

Es wird ein System zur Überwachung der Erzeugung und
der Lieferungen für einige Erzeugnisse der Gruppen I, II ,
III , IV, V, VI und einige Folgegruppen der Gruppe I
eingeführt. Diese Gruppen, die alle Stahlgüten und
-qualitäten umfassen , sind folgende :
Gruppe I : Warmbreitband und auf Spezialstraßen

warmgewalzter Bandstahl ;
Gruppe II : Quartobleche und Breitflachstahl ;
Gruppe III : Schwerer Formstahl und Breitflansch

träger ;
Gruppe IV : Walzdraht ;
Gruppe V : Betonstahl ;
Gruppe VI : Stabstahl .
Die Folgegruppen der Gruppe 1 umfassen folgende
Erzeugnisse :
Gruppe Ia
— Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und

zur Ausfuhr,
— Warmbreitband zum Weiterauswalzen oder zur
sonstigen Weiterverarbeitung in anderen Unter
nehmen der Gemeinschaft,

— durch Schneiden von Warmbreitband hergestellte
Mittel - und Grobbleche mit einer Dicke von 3 mm
und mehr,

— Bandstahl und Röhrenstreifen, warmgewalzt, mit einer
Breite von weniger als 600 mm ;

Gruppe Ib
— kaltgewalzte Bleche in Tafeln oder Rollen mit einer

Dicke von weniger als 3 mm,
— kaltgewaltze Bleche in Tafeln oder Rollen mit einer
Dicke von 3 mm und mehr,

— warmgewalzte Bleche in Tafeln mit einer Dicke von
weniger als 3 mm,

— kalt- oder warmgewalzte Bleche zur Herstellung von
Folgeerzeugnissen aus den Gruppen Ic und Id in
anderen Unternehmen der Gemeinschaft ;

Gruppe Ic
— feuerverzinkte Bleche in Tafeln oder Rollen ,
— feuerverzinkte Bleche zur Herstellung von Erzeug
nissen der Gruppe Id in anderen Unternehmen der
Gemeinschaft ;

Gruppe Id
sonstige beschichtete Flacherzeugnisse .
Die ausführliche Liste der Erzeugnisse befindet sich in
Anlage I.

(') ABl . Nr. L 335 vom 22. 12 . 1984, S. 64.
(2) ABl . Nr. L 129 vom 15 . 5 . 1985, S. 11 .
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Auskünfte erteilen, werden die in Artikel 47 des EGKS
Vertrags genannten Geldbußen und Zwangsgelder festge
setzt.

Artikel 2

( 1 ) Die Unternehmen sind verpflichtet, monatlich mit
Wirkung vom Januar 1986 der Kommission ihre Produk
tions- und Liefermengen der Erzeugnisse gemäß Artikel 1
mitzuteilen . Diese Angaben müssen der Kommission
spätestens binnen zehn Werktagen nach Monatsende
zugehen. Sie müssen mit den Vordrucken nach dem
Muster in Anlage II übereinstimmen .

(2) Unternehmen, die Lieferungen einer oder mehrerer
dem Quotensystem gemäß Artikel 58 unterworfenen
Produktgruppen an andere Unternehmen der Stahlindu
strie, die hinsichtlich dieser Produktgruppen nicht dem
Quotensystem unterworfen sind, durchführen, müssen
diese Lieferungen abweichend von den Erläuterungen in
Anlage II melden und auf ihre Quoten anrechnen lassen .

Haben Unternehmen die obenerwähnten Lieferungen in
dem für die Berechnung der Vergleichsmengen gemäß
Artikel 6 relevanten Zeitraum durchgeführt, so kann die
Kommission auf Antrag deren Vergleichsmengen
anpassen .

(3) Bei der Durchführung der Nachprüfungen gemäß
Artikel 3 haben die Unternehmen den Bediensteten und
Beauftragten der Kommission eine Durchschrift ihrer
monatlichen Angaben sowie die Aufgliederung der
Mengen nach Werken zur Verfügung zu stellen .

(4) Die Unternehmen sind verpflichtet, für jedes Werk
ein numeriertes Register nach dem Muster in Anlage II
mit den täglichen und monatlichen Produktions- und
Liefermengen zu führen .

Dieses Register muß sich am Standort jedes Werkes
befinden und den Bediensteten und Beauftragten der
Kommission vorgelegt werden .

(5) Als ein Unternehmen im Sinne dieser Entschei
dung gilt eine Gruppe von zusammengeschlossenen
Unternehmen im Sinne von Artikel 66 des EGKS
Vertrags, selbst wenn diese Unternehmen in verschie
denen Mitgliedstaaten gelegen sind .

Artikel 3

( 1 ) Das Überwachungssystem wird von der Kommis
sion vewaltet. Sie übeprüft an Ort und Stelle die Richtig
keit und Genauigkeit der Meldungen und Angaben
gemäß Artikel 2. Die Kommission kann unabhängige
Einrichtungen oder Sachverständige dazu heranziehen .
Das Geschäftsgeheimnis der Unternehmen muß gewähr
leistet sein .

(2) Der Auftrag der Uberprüfer muß sich auf diese
Entscheidung beziehen und die vom Unternehmen zu
liefernden Angaben bezeichnen, die sie überprüfen sollen .
Die Unternehmen sind verpflichtet, diese Nachprüfungen
zuzulassen , ohne daß dafür eine Einzelentscheidung erfor
derlich ist.

(3) Gegen Unternehmen, die sich den Auflagen aus
Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 2 entziehen oder falsche

II . System von Erzeugungsquoten

Artikel 4

( 1 ) Für die Gruppen Ia, Ib, Ic, II, III, IV und VI wird
ein System von Erzeugungsquoten für alle Stahlgüten und
in allen Klassierungen eingeführt .

(2) Bei den Gruppen Ia, Ib, Ic, II und III sind folgende
Erzeugnisse ausgenommen :
— legierte Edelstähle mit Ausnahme von schweißbarem
Feinkornstahl mit hoher Streckgrenze (sogenannter
Sonderbaustahl),

— Oberbaumaterial ,
— Stahlspundwände,
— Grubenausbauprofile,
— und — unter der Voraussetzung des Nachweises —

Material für die Produktion in der Gemeinschaft von :

— geschweißten Röhren mit einem Durchmesser von
mehr als 406,4 mm,

— Weißblech (einschließlich Feinstblech und TFS),
— Elektroblech mit einem Siliziumgehalt von 1 %
und mehr,

— in Gruppe Id aufgeführte Folgeerzeugnisse .

(3) Bei den Gruppen IV und VI :
a) Können über die für ein bestimmtes Unternehmen in
der entsprechenden Erzeugnisgruppe festgelegte
verbindliche Quote hinaus legierte Stähle mit einem
Legierungsgehalt von mindestens 5 % hergestellt
werden, mit Ausnahme der Stähle, die weniger als 1 %
Kohlenstoff und mehr als 12 % Chrom enthalten und
deren tatsächlich berechneter Preis um mindestens
30 % über dem Listenpreis des entsprechenden
Erzeugnisses aus Massenstahl liegt.

b) Die Kommission führt in Abstimmung mit den Erzeu
gern und den Verbrauchern eine ständige Untersu
chung der Marktentwicklung durch und veröffentlicht
die entsprechenden Angaben und Orientierungen .

c) Überschreitet ein Unternehmen in Anwendung der
gemäß Buchstabe a) zugebilligten Möglichkeit die von
der Kommission veröffentlichten Orientierungen, so
begrenzt die Kommission die Überschreitung in dem
Maße, wie es die Marktlage erfordert.

d) Je nach der Marktentwicklung und den erhaltenen
Auskünften kann die Kommission die Ausnahmebe
stimmungen für das jeweilige Erzeugnis wieder rück
gängig machen .

(4) Unbeschadet der in dieser Entscheidung vorgese
henen Auskunfts- und Überprüfungspflichten sind Unter
nehmen, deren jährliche Vergleichsproduktion im Sinne
des Artikels 6 36 000 Tonnen für sämtliche Kategorien
nicht überschreitet, vom Quotensystem befreit.
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(5) Uberschreitet die Produktion eines Unternehmens
jedoch in einem Quartal ein Viertel der in Absatz 4
genannten jährlichen Vergleichsproduktion , so wird es
dem System vom nächsten Quartal an unterworfen .

In diesem Fall teilt die Kommission ihm die Vergleichs
produktionen aufgrund der Produktion der zwölf besten
Monate im Zeitraum von Juli 1982 bis zum letzten
Monat vor dem Quartal der Quotenzuteilung zu .

Umfaßt die Produktion eines Unternehmens in diesem
Zeitraum nicht mindestens zwölf repräsentative Monate,
so wird die Berechnung der jährlichen Vergleichspro
duktion auf der Basis des Durchschnitts der vorhandenen
repräsentativen Monaten vorgenommen .

Die Produktion wird dazu verwendet, die entsprechenden
Vergleichsproduktionen unter Berücksichtigung der
prozentualen Kürzung für die betreffenden Quartale fest
zulegen .

Diese Vorschriften gelten auch für Unternehmen, die
Anlagen nach einer völligen Aufgabe ihrer Tätigkeit auf
dem Stahlsektor, welche zu einer Aussetzung der Quoten
geführt hat, wieder in Betrieb nehmen .

Werden die in Absatz 4 vorgesehenen Grenzwerte im
Anschluß an eine nicht gemeldete oder nicht befürwor
tete Investition überschritten , so wird das Unternehmen
dem System unterworfen und erhält Quoten nach
Maßgabe des Artikels 5 Absatz 2.

Artikel 6

Die Vergleichsproduktionen und -mengen sind dieje
nigen, die sich aus der Anwendung der Artikel 6 und 7
der Entscheidung Nr. 234/84/EGKS ergeben,
einschließlich der sich aus der Anwendung von Artikel 4
Absatz 5 ergebenden Vergleichproduktionen und
-mengen, sowie der Täusche oder Abtretungen und der
Anpassungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 , Artikel 13 und
15 Absätze 1 und 2 derselben Entscheidung, verrechnet
auf jährlicher Basis .

Artikel 7

Sind bei einer Produktgruppe die Quoten einschließlich
der Anpassungen, die einem Unternehmen im Laufe
eines Quartals gemäß den Artikeln 14 und 14A zugeteilt
worden sind, derart, daß das Verhältnis dieser Quoten zu
der Gesamtheit der Quoten, einschließlich der vorer
wähnten Anpassungen, die in der Gemeinschaft für diese
Gruppe zugeteilt worden sind, um mehr als 1 % niedriger
liegt als das Verhältnis der Quoten, die für das gleiche
Quartal nach Artikel 6 für dieses Unternehmen und für
die Gemeinschaft insgesamt errechnet werden, und dies
während zweier aufeinanderfolgender Quartale, so trifft
die Kommission die notwendigen Maßnahmen, um
diesen Verlust auf eine Höchstgrenze von 1 % zu
beschränken, sofern dieses Unternehmen bei den von
ihm erzeugten Gruppen im ganzen ebenfalls eine
Einbuße der relativen Position von mindestens 1 %
erlitten hat.

Das Nähere regelt die Kommission durch eine allge
meine Entscheidung.

Artikel 8

( 1 ) Die Kommission setzt vierteljährlich, etwa sechs
Wochen vor Beginn des Quartals, die prozentualen
Kürzungssätze zur Festlegung der Produktionsquoten
bzw. des Teils dieser Quoten fest, der innerhalb des
Gemeinsamen Marktes geliefert werden darf. Die
Kommission kann diese prozentualen Kürzungssätze
aufgrund der Entwicklung der Marktlage spätestens in der
ersten Woche des zweiten Monats des betreffenden Quar
tals ändern .

(2) Die Kommission teilt jedem Unternehmen seine
Vergleichsproduktionen und Vergleichsmengen sowie
seine Produktionsquoten und den Teil der Quoten, der
innerhalb des Gemeinsamen Marktes geliefert werden
darf, mit.

(3) Stellt ein Unternehmen seine Produktionstätigkeit
während eines Quartals ein, so unterbricht die Kommis
sion die Quotenzuteilung ab dem folgenden Quartal . Die
nicht produzierten oder gelieferten Quoten und Quoten
teile können nicht ausgetauscht oder weitergegeben
werden . Handelt es sich um eine vorübergehende Einstel
lung der Tätigkeit, so wird diese Aussetzung mit der
Wiederaufnahme der Tätigkeit aufgehoben und Quoten
proportional dem verbleibenden Teil des Quartals zuge
teilt .

Artikel 5

( 1 ) Die Kommission setzt für jedes Unternehmen die
vierteljährlichen Erzeugungsquoten und den Teil dieser
Quoten fest, der innerhalb des Gemeinsamen Marktes
geliefert werden darf,

— auf der Grundlage der Vergleichsproduktionen und
-mengen gemäß Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 6 ;

— durch Anwendung der prozentualen Kürzungssätze
gemäß Artikel 8 auf diese Vergleichsproduktionen
und -mengen .

(2) Unter Berücksichtigung der in Artikel 4 Absatz 4
festgelegten Grenzen kann die Kommission erforderli
chenfalls die gemäß Absatz 1 festgesetzten Quoten
anpassen .

Diese Anpassung darf nicht zu Quoten führen, die für alle
Erzeugnisgruppen eines Unternehmens 9 000 Tonnen
pro Quartal überschreiten . Sie erfolgt nach Maßgabe der
Vergleichsproduktionen und -mengen und soweit das
Unternehmen die entsprechenden Produktionen und
Lieferungen auf dem Gemeinsamen Markt selbst durchge
führt hat. Das betreffende Unternehmen muß im Laufe
des Quartals eiperi Antrag einreichen und den Nachweis
für die Verwirklichung dieser Tonnagen spätestens einen
Monat nach Quartalsende erbringen .
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(4) Wechselt eine Anlage — Werk oder Unternehmen
den Eigentümer, so gehen die Vergleichsproduktionen

und -mengen der Anlagen und die entsprechenden
Quoten auf den neuen Eigentümer über. Die Umgehung
dieser Übertragung von Referenzen durch Verkauf,
Tausch oder Weitergabe derselben ist untersagt.

Bei Anlagen, die die Gruppe Ia, Ib oder Ic erzeugen, trifft
die Kommission die nötigen Maßnahmen, damit die
Gesamtproduktion jeder der Gruppen Ia, Ib und Ic unver
ändert auf den Markt gebracht wird.

abhängig machen, der bestätigt, daß die Vorerzeugnisse
dieses Unternehmens von dem oder den Röhrenherstel
lern abgenommen und tatsächlich für die betreffende
Produktion verwendet worden ist.

(2) Auf begründeten Antrag des Unternehmens und
wenn die Spezialerzeugnisse mindestens ,50 % seiner
Produktion in der oder den betreffenden Gruppen
ausmachen, kann die Kommission die Quoten oder die
Teile der Quoten, die innerhalb des Gemeinsamen
Marktes geliefert werden können, anpassen, wenn

— die Walzen Eigentum des Kunden, und die damit
gewalzten Erzeugnisse ausschließlich für ihn bestimmt
sind ;

— die Verfügbarkeit des Erzeugnisses patentrechtlich
dem Kunden vorbehalten ist ;

— man dem Kunden vernünftigerweise nicht zumuten
kann, sich bei anderen Unternehmen einzudecken.

\

Artikel 9

Die Kommission bildet bei der Festsetzung der prozen
tualen Kürzungssätze für jedes Quartal eine Reserve von
höchstens 3 % der Gesamtstahlnachfrage.

Diese Reserve dient in erster Linie für die Zuteilung der
Zusatzquoten gemäß Artikel 14. Der verbleibende Teil
kann zur Anwendung des Artikels 14A verwendet werden.
Erweist sich die Reserve als nicht ausreichend, um alle
Anfragen zu befriedigen , so verringert die Kommission
diese Anpassungen im Verhältnis zu den Vergleichspro
duktionen der betreffenden Unternehmen .

(3) Für die Erzeugnisse der Gruppe Ic, welche sich in
einer Wettbewerbssituation zu denen der Gruppe Id
befinden, kann die Kommission denjenigen Unter
nehmen Zusatzquoten zuteilen, die einen Antrag stellen
und nachweisen , daß sie mit den Basisquoten nicht den
spezifischen Bedarf ihrer Kunden decken können. Das
Unternehmen erhält diese Anpassung unter der Bedin
gung, daß es spätestens in dem auf das betreffende
Quartal folgenden Monat nachweist, daß die entspre
chenden Lieferungen dem vorgesehenen Verwendungs
zweck zugeführt wurden.

(4) Für die Erzeugnisse der Gruppe IV, die für den
gleichen Verwendungszweck bestimmt sind wie die der
Gruppe V, d. h . Betonstahl in Ringen und/oder von Walz
draht für die Herstellung von Baustahlmatten, kann die
Kommission für diesen Verwendungszweck denjenigen
Unternehmen Zusatzquoten gewähren, die einen Antrag
stellen und nachweisen, daß sie mit den Basisquoten
nicht den spezifischen Bedarf ihrer Kunden decken
können.

Diese Zusatzquoten werden nur für diejenigen Tonnagen
gewährt, welche für die gleichen Erzeugnisse die in den
Quotenteilen, die innerhalb des Gemeinsamen Marktes
geliefert werden dürfen , enthaltenen Mengen über
schreiten .

Die letztgenannten Mengen entsprechen dem Anteil der
Gemeinschaftslieferungen des Unternehmens an
Produkten der Gruppe IV in Form von Betonstahl in
Ringen und/oder Walzdraht für die Herstellung von
Baustahlmatten in der Gemeinschaft an seinen gesamten
Gemeinschaftslieferungen der Gruppe IV während des
Jahres 1984.

Das Unternehmen erhält diese Anpassung nur unter der
Bedingung, daß es spätestens in dem auf das betreffende ,
Quartal folgenden Monat nachweist, daß die entspre
chenden Lieferungen den vorgesehenen Verwendungs
zwecken zugeführt wurden .

Artikel 10

( 1 ) Für die Erzeugnisse der Gruppe Ia, die in warmge
walztem Zustand zur Herstellung geschweißter Röhren
mit einem Durchmesser bis zu 406,4 mm in der Gemein
schaft verwendet werden, können die Unternehmen ihre
Quoten und Quotenteile, die auf den Gemeinsamen
Markt geliefert werden dürfen, bis zu 5 000 Tonnen pro
Quartal oder je nach Fall bis zu 30 % der Menge dieser
Erzeugnisse erhöhen, die in den Quotenteilen enthalten
ist, die auf den Gemeinsamen Markt geliefert werden
dürfen . Diese letztgenannte Menge entspricht dem Anteil
ihrer für die Erzeugnisse dieser Röhren in der Gemein
schaft bestimmten Lieferungen an ihren gesamten Liefe
rungen der Gruppe Ia in die Gemeinschaft in den in
Artikel 8 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 2177/83/EGKS
der Kommission (') genannten zwölf besten Monaten . Das
Unternehmen darf diese Erhöhung vornehmen, vorausge
setzt, es erbringt spätestens in dem auf das betreffende
Quartal folgenden Monat den Nachweis für die Verwen
dung der entsprechenden Lieferungen für die vorgese
henen Zwecke.

Auf begründeten Antrag eines Unternehmens kann die
Kommission die Quoten und Quotenteile, die auf den
Gemeinsamen Markt geliefert werden dürfen, um einen
höheren Betrag anpassen . Die Kommission kann die
Bewilligung dieser Anpassung von der Vorlage durch das
betreffende Unternehmen zu dessen Lasten von einem
durch eine Treuhandgesellschaft erstellten Bericht

(•) ABl . Nr. L 208 vom 31 . 7 . 1983 , S. 1 .
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(5) Vereinbart ein Unternehmen, der „Quotengeber ,
das ein Erzeugnis herstellt, für welches es keine oder nur
zum Teil eine Vergleichsproduktion und damit keine
Quote hat, da das Erzeugnis ganz oder teilweise zur
Weiterverarbeitung zu anderen Erzeugnissen (für die ihm
Vergleichsproduktionen und Quoten mitgeteilt worden
sind) im Unternehmen selbst bestimmt war, mit einem
Unternehmen, daß dieses, der „Quotennehmer", diese
Vorerzeugnisse an seiner Stelle und unter der Bedingung
herstellt, daß

— die von dem Quotennehmer hergestellten Vorerzeug
nisse von dem Quotengeber weiterverarbeitet werden
und

— die zugeteilten zusätzlichen Quoten unmittelbar an
den Quotennehmer abgetreten oder mit ihm ausge
tauscht werden und

— sich der Quotengeber während des Quartals der Zutei
lung zusätzlicher Quoten verpflichtet, auf die Produk
tion dieser Vorerzeugnisse in einer den zugeteilten
Zusatzquoten entsprechenden Menge zu verzichten,

so kann die Kommission dem Quotengeber auf dessen
Antrag während des betreffenden Quartals eine zusätz
liche Quote einräumen.

(6) Lieferungen für die ein Unternehmen keinen
Nachweis der Ausfuhr aus dem Hoheitsgebiet der
Gemeinschaft vorlegt, gelten als innerhalb des Gemein
samen Marktes vorgenommen .

Nachweise für die Ausfuhr in diesem Sinne sind insbe
sondere :

a) eine von dem Ausfuhrzollamt abgestempelte Zweit
schrift des Gemeinschaftsvordrucks der Ausfuhranmel
dung EX entsprechend Verordnung (EWG) Nr.
2102/77 des Rates (');

b) die Handelspapiere mit den Angaben zum Versand der
betreffenden Erzeugnisse und zü ihrer Beförderung,
insbesondere Kopien der Schiffsverladeaufträge, der
Konnossemente für den Seeverkehr, der Befrachtungs
verträge in der Binnenschiffahrt, der Frachtbriefe für
den Eisenbahn- und den Straßenbahnverkehr.

(7) Die Produktion von Warmbreitband eines Unter
nehmens, die — in einem bestimmten Quartal — nicht
unter die Gruppe Ia erster und zweiter Gedankenstrich
fällt, gilt im Sinne dieser Entscheidung als Produktion
von Warmbreitband zum Weiterauswalzen oder zur
sonstigen Weiterverarbeitung in dem Unternehmen
selbst.

Die obige Produktion von Warmbreitband, die in den
folgenden Quartalen zum unmittelbaren Verbrauch, zur
Ausfuhr oder zum Weiterauswalzen oder zur sonstigen
Weiterverarbeitung bei anderen Unternehmen der
Gemeinschaft als dem Hersteller vorgesehen ist, wird auf
die Erzeugungsquote von Gruppe Ia (erster und zweiter
Gedankenstrich) dieses Herstellers für die betreffenden
späteren Quartale angerechnet.

Artikel 11

( 1 ) Eine Uberschreitungsmarge von 5 % ist je Erzeu
gungsquote bzw. den Teil dieser Quote, der innerhalb des
Gemeinsamen Marktes geliefert werden kann, zulässig.
Allerdings dürfen die Produktion und der Produktionsteil ,
der innerhalb des Gemeinsamen Marktes geliefert werden
darf, aller Erzeugnisgruppen die Summe der für jede
dieser Gruppen zugeteilten Quoten oder des Anteils
dieser Quoten, der auf den Gemeinsamen Markt geliefert
werden darf, nicht übersteigen .

(2) Für Unternehmen, die nur eine Gruppe erzeugen
oder deren Vergleichsproduktion einer Gruppe minde
stens 80 % ihrer gesamten Vergleichsproduktion der in
Artikel 4 genannten Erzeugnisse darstellt, ist eine Uber
schreitungsmarge von 5 % des Teils ihrer Produktions
quote, der innerhalb des Gemeinsamen Marktes geliefert
werden darf, im Rahmen der Erzeugungsquote der betref
fenden Gruppe zulässig. Diese Marge kann nicht mit
derjenigen in Absatz 1 kumuliert werden .

(3) a) Unternehmen, die ihre Erzeugungsquoten oder den
Teil ihrer Quoten, der innerhalb des Gemeinsamen
Marktes geliefert werden darf, nicht ausgeschöpft
haben, können diese für die gleiche Erzeugnis
gruppe bis zu 10 % ihrer Quoten oder Quotenteile
auf das folgende Quartal übertragen .

Für die eventuell dem Mindestpreissystem unter
worfenen Erzeugnisse kann die Kommission auf
begründeten Antrag einen größeren Ubertrag
genehmigen.

b) Übertragungen innerhalb der gleichen Grenze vom
vierten Quartal 1985 zum ersten Quartal 1986 sind
zulässig.

c) Die gesamte Übertragung ist für den nicht
genutzten Teil der zusätzlichen Quoten und
Quotenteile möglich, die im letzten Monat des
vierten Quartals 1985 zugeteilt wurden .

d) Hat ein Unternehmen seine Produktionsquoten in
dem Quartal, auf das sie sich beziehen, nicht ausge
nutzt, so kann die Kommission dem Unternehmen
die gesamte Übertragung der nichtgenutzten
Quoten erlauben, wenn dieses nachweisen kann,
daß dies auf einen Fall höherer Gewalt oder auf
eine Reparaturzwecken dienende Unterbrechung
von mindestens vier aufeinanderfolgenden Wochen
zurückzuführen ist.

c) Rechnet ein Unternehmen damit, daß es seine
Quoten in dem Quartal , auf das sie sich beziehen,
nicht ausnutzen wird, so kann die Kommission
dem Unternehmen unter den unter Buchstabe d)
genannten Bedingungen einen Vorgriff auf die
Quoten des folgenden Quartals von höchstens
20 % der Quoten des laufenden Quartals erlauben .

(4) Nach vorheriger Meldung durch die betreffenden
Unternehmen bei der Kommission können die Unter
nehmen im laufenden Quartal untereinander Quoten
oder Teile ihrer Quoten, die innerhalb des Gemeinsamen
Marktes geliefert werden dürfen und die sich auf dieses
Quartal beziehen, austauschen oder verkaufen . (>) ABl . Nr. L 246 vom 27. 9 . 1977, S. 1 .
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Die Kommission kann in gleicher Weise handeln,
wenn die Unternehmen im Begriff sind, sich zu
trennen und ihr Verhalten das ordnungsgemäße Funk
tionieren des Systems der Erzeugungsquoten in Frage
zu stellen droht.

3 . Im Fall der Gründung neuer unabhängiger Unter
nehmen durch ein oder mehrere Unternehmen, die
ihnen Anlagen zuteilen, die vorher Bestandteil des
Produktionsapparats der Gründungsunternehmen
bildeten, teilen die Unternehmen der Kommission die
Aufteilung der Vergleichspröduktionen und -mengen
untereinander mit, die vorher nur für die Gründungs
unternehmen festgelegt worden waren .

4. Die Kommission nimmt die etwa notwendigen Anpas
sungen gegebenenfalls aufgrund der Stellungnahme
einer Sachverständigengruppe vor.

Artikel 12

Unternehmen, die ihre Erzeugungsquoten oder den Teil
dieser Quoten überschreiten , der innerhalb des Gemein
samen Marktes geliefert werden darf, werden mit einer
Geldbuße belegt, die in der Regel 100 ECU je Tonne
Überschreitung beträgt .

Ubersteigt die Produktion eines Unternehmens seine
Quote um 10 % oder mehr oder hat das Unternehmen
bereits während eines der vorhergegangenen Quartale
seine Quoten überschritten, so können die Geldbußen bis
zum zweifachen dieser Beträge pro Tonne erhöht werden .
Entsprechend wird beim Uberschreiten der Mengen
verfahren , die innerhalb des Gemeinsamen Marktes gelie
fert werden dürfen .

Dieser Betrag erhöht sich für jeden begonnenen Monat
des Zahlungsrückstands mit Wirkung vom in dem Straf
beschluß festgesetzten Datum um 1 % . Artikel 14

Wenn augrund des Umfangs der für ein Quartal festge
legten Kürzungsrate für eine bestimmte Erzeugnisgruppe
das Quotensystem außergewöhnliche Schwierigkeiten für
ein Unternehmen verursacht, das in den zwölf Monaten
vor dem fraglichen Quartal

— keine von der Kommission genehmigten Beihilfen
zur Deckung von Betriebsverlusten erhalten hat,

— mit keinen Sanktionen in bezug auf die Preisvor
schriften belegt worden ist oder die fälligen Geld
bußen gezahlt hat,

nimmt die Kommission in den folgenden Fällen eine
angemessene Anpassung der Quoten und/oder Quoten
teile vor, die bei der oder den fraglichen Erzeugnis
gruppen innerhalb des Gemeinsamen Marktes geliefert
werden dürfen , sofern das Unternehmen in den ersten
sechs Wochen des betreffenden Quartals unter Beifügung
aller erforderlichen Unterlagen einen entsprechenden
Antrag stellt :

1 . Die Vergleichsproduktion des Erzeugnisses oder der
Erzeugnisse, bei denen die prozentualen Kürzungen
30 % überschreiten, beträgt mindestens 50 % der
gesamten Vergleichsproduktionen aller Gruppen der
von dem Unternehmen hergestellten Erzeugnisse .

2 . Die jährliche Vergleichsproduktion liegt unter 130 000
Tonnen, und die prozentuale Kürzung für eine oder
mehrere Gruppen, die mindestens 50 % der
Vergleichsproduktionen aller Gruppen der von dem
Unternehmen hergestellten Erzeugnisse auf sich verei
nigen, überschreitet 20 % .

Im erstgenannten Fall dürfen die zusätzlichen Quoten
und/oder die zusätzlichen Quotenteile, die innerhalb des
Gemeinsamen Marktes geliefert werden dürfen , den
Betrag, der einer Verringerung der prozentualen Kürzung
für die einzelnen fraglichen Erzeugnisgruppen um 25 %
entspricht, nicht übersteigen und nicht zu einer
Kürzungsrate von weniger als 30 % führen . Die Gesamt
anpassung für alle fraglichen Erzeugnisgruppen darf
25 000 Tonnen je Quartal nicht übersteigen .

Artikel 13

Wenn Unternehmen oder Unternehmensgruppen, die
dem Erzeugungsquotensystem unterliegen, nach dem 1 .
Januar 1984 Zusammenschlüsse, Trennungen oder
gemeinsame Gründungen neuer Unternehmen durchge
führt haben oder im Rahmen dieser Entscheidung solche
Maßnahmen treffen, ergreift die Kommission für die
Vergleichsproduktionen und -mengen, mit Ausnahme der
aus der Anwendung von Artikel 16 resultierenden Refe
renzen, von Fall zu Fall folgende Maßnahmen :

1 . Bei einem genehmigten Zusammenschluß im Sinne
von Artikel 66 des Vertrages bestehen die Vergleichs
produktion und die Vergleichsmengen aus den
Summen der für jedes einzelne der zusammenge
schlossenen Unternehmen vorher berechneten
Vergleichsproduktionen und -mengen . Die Vergleichs
produktionen und -mengen der zusammengeschlos
senen Unternehmen werden um den Teil verringert,
der den im Vergleichszeitraum zwischen diesen Unter
nehmen durchgeführten Lieferungen von quotenge
bundenen Erzeugnissen , die zu anderen quotengebun
denen Erzeugnissen verarbeitet werden, entspricht.
Bestanden für eines der zusammengeschlossenen
Unternehmen aufgrund der in Artikel 4 Absatz 4 der
im Zeitpunkt des Zusammenschlusses geltenden allge
meinen Entscheidung festgelegten Grenzwerte keine
Vergleichsmengen, so findet Artikel 4 Absatz 5
Anwendung.

2 . Im Fall einer Trennung von zusammengeschlossenen
Unternehmen teilen die Unternehmen der Kommis
sion die Aufteilung der Vergleichsproduktionen und
-mengen untereinander mit, die vorher für die Gruppe
festgelegt worden waren , der sie angehörten .

Falls die Unternehmen sich nicht über die vorstehend
genannte Aufteilung einigen können, nimmt die
Kommission die Aufteilung der Vergleichsproduk
tionen und -mengen zwischen den Unternehmen vor.
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Im zweitgenannten Fall dürfen die zusätzlichen Quoten
und/oder die zusätzlichen Quotenteile, die innerhalb des
Gemeinsamen Marktes geliefert werden dürfen, den
Betrag, der einer Verringerung der prozentualen Kürzung
für die einzelnen fraglichen Erzeugnisgruppen um 50 %
entspricht, nicht übersteigen und nicht zu einer
Kürzungsrate von weniger als 20 % führen .
Die Kommission kann die Gewährung der Anpassung
davon abhängig machen, daß das betreffende Unter
nehmen auf eigene Kosten einen von einer Treuhandge
sellschaft erstellten Bericht vorlegt, aus dem hervorgeht,
daß das Quotensystem ihm außerordentliche Schwierig
keiten verursacht.

Artikel 14A

Die Kommission kann auf Antrag eines Unternehmens,
der bis zum Ende des ersten Monats des fraglichen Quar
tals einzureichen ist, zusätzliche Quoten bewilligen, wenn
sich dieses Unternehmen aufgrund der Beibehaltung des
Quotensystems in ernsten Schwierigkeiten befindet und
deshalb in großem Umfang Quoten erworben hat, und
zwar mindestens in vier Quartalen innerhalb eines Zeit
raums von sechs aufeinanderfolgenden Quartalen, begin
nend am 1 . Januar 1984.

Quotenerwerbungen, die später durch den Erwerb
entsprechender Referenzen ersetzt worden sind, werden
nicht berücksichtigt .

Unternehmen, die in den Genuß von Artikel 14 gelangen,
sind von der Anwendung dieses Artikels ausgeschlossen .

Artikel 14B

( 1 ) Die Kommission kann denjenigen Unternehmen
zusätzliche Quoten gewähren , die
— Aufträge für Drittländer erhalten haben, die den
Quotenanteil , den das Unternehmen nicht innerhalb
des Gemeinsamen Marktes liefern darf, um mehr als
10 % übersteigen,

— in den ersten sechs Wochen des Quartals, in dem die
Ausfuhr erfolgt, unter Beifügung der erforderlichen
Unterlagen einen entsprechenden Antrag einreichen,

— mit keinen Sanktionen in bezug auf die Preisvor
schriften belegt worden sind oder die fälligen Geld
bußen gezahlt haben .

(2) Stellt die Kommission fest, daß diese Aufträge im
Interesse der Gemeinschaft liegen , so teilt sie diesen
Unternehmen zusätzliche Quoten zu, die der Menge
entsprechen, die den in Absatz 1 erster Gedankenstrich
genannten Schwellenwert übersteigt. Diese Anpassungen
dürfen zusammen je Quartal den vierteljährlichen Durch
schnitt der Summe jener Quotenanteile der Unter
nehmen, die nicht innerhalb des Gemeinsamen Marktes
geliefert werden durften und die in den vier vorangegan
genen Quartalen nicht ausgeschöpft wurden, nicht über
steigen . Sollte der Durchschnittswert der nicht ausge
schöpften Quotenanteile nicht ausreichen, um allen
genannten Erhöhungen zu genügen, so wird die Kommis
sion die fraglichen Erhöhungen anteilig verringern .
(3) Die Unternehmen sind gehalten , der Kommission
binnen drei Monaten nach der Ausfuhr außer den in

Artikel 11 Absatz 6 genannten Ausfuhrnachweisen
Kopien der Einfuhrformulare des betreffenden Dritt
landes zu übermitteln . Die Lieferungen, für die das Unter
nehmen diesen Ausfuhrnachweis nicht erbringt, gelten als
innerhalb des Gemeinsamen Marktes getätigt ; die
Kommission berichtigt ihre Entscheidung dementspre
chend.

Artikel 14C

Die Kommission kann einem Unternehmen zusätzliche
Quoten bis zu höchstens 25 000 Tonnen je Quartal bewil
ligen, vorausgesetzt, daß es
— das einzige Eisen- und Stahlunternehmen des Landes

ist, in dem es seinen Sitz hat,
— sich in außerordentlichen Schwierigkeiten befindet,

selbst nachdem es bereits eine Quotenerhöhung
gemäß Artikel 14 erhalten hat.

Artikel 15

( 1 ) Die Kommission kann mit Wirkung vom zweiten
Quartal 1986, sofern der Antrag im Laufe des ersten
Quartals 1986 eingereicht wurde, einem Unternehmen
Übertragungen von Vergleichsproduktionen innerhalb der
beiden nachgenannten Blöcke von Erzeugnisgruppen
genehmigen :
— Ia, Ib, Ic, II und III (Block 1 ) ;
— III, IV und VI (Block 2).
Die Übertragung der Vergleichsproduktionen ist an
folgende Bedingungen geknüpft :
— die Übertragung ist auf 10 % der Summe seiner
Vergleichsproduktionen der oben aufgeführten
Produktgruppen begrenzt ;

— die Übertragung darf bei einer Produktgruppe 25 %
der Vergleichsproduktionen nicht überschreiten ;

— die Kommission legt die Koeffizienten für den
Umtausch von einer Gruppe in eine andere fest ;

— die Erzeugnisgruppe III darf nicht für den Übergang
von einem Block von Erzeugnisgruppen zum anderen
dienen.

Hinsichtlich der in Artikel 1 1 Absatz 2 genannten Unter
nehmen bewilligt die Kommission die notwendigen
Anpassungen, wenn sie im Anschluß an diese Übertra
gungen eine spürbare Verringerung des Verhältnisses
zwischen ihren Vergleichsproduktionen auf der einen und
denen aller übrigen Unternehmen der Gemeinschaft auf
der anderen Seite feststellt.

(2) Auf vorherigen Antrag der beteiligten Unter
nehmen kann die Kommission einen Austausch,
Verkäufe oder Abtretungen der gesamten Vergleichspro
duktionen und -mengen oder eines Teils hiervon geneh
migen, sofern die den zu übertragenden Referenzen
entsprechenden Anlagen nach dem 1 . Januar 1980
endgültig stillgelegt oder an ein Drittland verkauft und
dorthin verlegt wurden.
Die Kommission kann auch auf vorherigen Antrag der
betreffenden Unternehmen einen Austausch, Verkäufe
oder Abtretungen der gesamten Vergleichsproduktionen
und -mengen oder eines Teils derselben im Rahmen der
von ihr gebilligten Umstrukturierungspläne genehmigen.
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Will ein Unternehmen Produktionen von Erzeugnissen,
die unter das Quotensystem fallen , die vorher für die
interne Verarbeitung bestimmt waren, mit einem anderen
Unternehmen tauschen oder abtreten, so kann die
Kommission diesem Unternehmen die erforderlichen
Vergleichsmengen zuteilen, um den genannten Austausch
oder die Abtretungen zu ermöglichen, sofern dies zu
keiner Produktionszunahme führt.

(3) Im Fall der endgültigen Schließung oder des
Verkaufs einer Anlage an ein Drittland und ihrer Verle
gung dorthin nach dem 1 . Januar 1980 kann die
Kommission genehmigen, daß das Unternenmen die
dieser Anlage entsprechenden Vergleichsmengen inner
halb der beiden in Absatz 1 aufgeführten Blöcke von
Erzeugnisgruppen überträgt.

Die Übertragung der Vergleichsproduktionen ist an
folgende Bedingungen geknüpft :

— die Vergleichsproduktionen der betreffenden Anlage
werden um 1 5 % verringert ;

— die sich aus dieser Rechnung ergebenden Vergleichs
produktionen sind innerhalb der obengenannten
Erzeugnisgruppen nach Maßgabe der Vergleichspro
duktionen des Unternehmens aufzuteilen ;

— die Kommission legt die Koeffizienten für den
Umtausch von einer Gruppe in eine andere fest ;

— die Erzeugnisgruppe III darf nicht für den Ubergang
von einem Block von Erzeugnisgruppen zum anderen
dienen.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten
Vorschriften für Vergleichsproduktionen und -mengen
sind nur unter der Bedingung anwendbar, daß das Unter
nehmen keine der Entscheidung Nr. 3484/85/EGKS der
Kommission (') zuwiderlaufenden Beihilfen erhalten hat.

Sie gelten ebenfalls im Fall des Umbaus einer Anlage, der
zur Folge hat, daß die höchstmögliche Erzeugung einer
Produktgruppe endgültig um mehr als 20 % verändert
wird.

des Quotensystems belegt worden ist, es sei denn, daß es
die fälligen Geldbußen gezahlt hat.

Artikel 15B

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat kann bei der Kommission
Beschwerde einlegen, wenn er feststellt, daß innerhalb
eines Quartals die Lieferung von Erzeugnissen einer der
Erzeugnisgruppen Ia, Ib, II und III im Verhältnis zu den
herkömmlichen Lieferungen beträchtlich geändert wurde .
(2) Die in Absatz 1 genannte Beschwerde muß späte
stens acht Wochen nach dem Ende des betreffenden
Quartals eingereicht werden.
(3) Die Kommission prüft die Berechtigung dieser
Beschwerde und stützt sich dabei auf die von den
Mitgliedstaaten in Anwendung der Entscheidung Nr.
3717/83/EGKS der Kommission (2) übermittelten monat
lichen statistischen Daten . Bei ihrer Beurteilung berück
sichtigt sie alle Umstände des betreffenden Falls .

(4) Sie konsultiert die betreffenden Mitgliedstaaten,
wenn sie die Beschwerde für begründet hält. In diesem
Fall ersucht sie die fraglichen Unternehmen, sich
schriftlich zu einem Ausgleich des Ungleichgewichts in
ihren herkömmlichen Lieferungen im Laufe des
folgenden Quartals zu verpflichten .
(5) Die Kommission unterrichtet die betreffenden
Mitgliedstaaten über die Folgen der Beschwerde .

Artikel 16

Stellt die Kommission aufgrund des Antrages eines
Unternehmens, dessen Anlagen sich in Griechenland
oder Irland befinden, fest, daß das Quotensystem dieses
vor außergewöhnliche Schwierigkeiten stellt, die seine
Anpassung an eine Situation verhindern, die auf eine
strukturelle Entwicklung der Wirtschaft seines " Landes
zurückzuführen ist, so paßt sie die Quoten oder Quoten
teile, die innerhalb des Gemeinsamen Marktes geliefert
werden dürfen , für das betreffende Unternehmen und die
betreffenden Produkte in geeignetem Maße an, unter dem
Vorbehalt, daß das Unternehmen nicht mit Sanktionen
wegen Nichtbeachtung von Preisregelungen belegt
worden ist, es sei denn, daß es die fälligen Geldbußen
gezahlt hat.

Artikel 1-7

Stellt die Kommission insbesondere aufgrund von
Beschwerden fest, daß Unternehmen ihre herkömmlichen
Lieferungen von Vormaterial zur Herstellung von Erzeug
nissen, die dem Quotensystem unterliegen, soweit geän
dert haben, daß eine angemessene Versorgung der von
ihnen abhängigen Unternehmen nicht mehr möglich ist,
so trifft sie die notwendigen Abhilfemaßnahmen.

Artikel 18

( 1 ) Treten tiefgreifende Änderungen auf dem Stahl
markt ein oder stößt die Anwendung dieser Entscheidung
auf unvorhergesehene Schwierigkeiten, so nimmt die
Kommission durch allgemeine Entscheidung die notwen
digen Anpassungen vor.

Artikel 15A

( 1 ) Die Kommission kann die Quoten eines Unterneh
mens kürzen, wenn sie feststellt, daß das Unternehmen
Beihilfen erhalten hat, die der Entscheidung Nr. 3484/85/
EGKS zuwiderlaufen oder daß die mit einer Beihilfe
verbundenen Bedingungen nicht eingehalten worden
sind.

In diesem Fall ist das Unternehmen von einer Anpassung
gemäß den Artikeln 7, 14, 14A, 14C und 16 ausge
schlossen .

(2) Ebenso ist ein Unternehmen im Laufe eines Quar
tals von einer Anpassung gemäß den Artikeln 7, 14, 14A,
14C und 16 ausgeschlossen, wenn es in den zwölf
Monaten vor diesem Quartal mit Sanktionen im Rahmen

(') Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts . (2) ABl . Nr. L 373 vom 31 . 12. 1983, S. 9 .
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mung des Rates zum Ausschluß weiterer Erzeugnis
gruppen aus dem Quotensystem ab 1 . Januar 1987 einzu
holen .

(2) Unbeschadet der Anwendung von Artikel 58 Ab
satz 3 des EGKS-Vertrags gilt diese Entscheidung für die
Zeit vom 1 . Januar 1986 bis zum 31 . Dezember 1987 .
(3) Die Bestimmungen über das Produktionsquotensy
stem gelten nicht für die spanischen und portugiesischen
Unternehmen .

Artikel 19

Die Kommission beabsichtigt, vor Ende des Jahres 1986
nach Anhörung des Beratenden Auschusses die Zustim

Artikel 20

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 27 . November 1985
Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES

Vizepräsident



DEFINITION DER KATEGORIEN VON WALZERZEUGNISSEN

FÜR DIE DEFINITION UND NOMENKLATUR DER ERZEUGNISSE IST AUF
FRAGEBOGEN EUROSTAT 2-13 BEZUG ZU NEHMEN .
NACHSTEHENDE ERZEUGNISSE SCHLIESSEN ALLE QUALITÄTEN UND ARTEN
EIN .

ANLAGE I

Fragebogen
EUROSTAT 2.13

1 .

VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE

GRUPPE I :

- PRODUKTION DER WARMBREI TBANDSTRASSEN ( COILS )

- BANDSTAHL UND RÖHRENSTREIFEN , WARMGEWALZT , UNTER 600 MM
BREITE

- WARMBANDSTAHL , HERGESTELLT DURCH SPALTUNG VON
WARMBREITBAND

Zeile Spalte

280 02

150

291 02

INSGESAMT GRUPPE I ( 280.02 ) + 150 - ( 291.02 )*

* DAVON BESTIMMT (**) FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT:

1 - VON GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR
ALS 406,4 MM

2 . VON WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
3 . ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR

4 . VON IN GRUPPE ID AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN (***)

INSGESAMT AUSGENOMMENE ERZEUGNISSE ( 1+2+3+4)
•

INSGESAMT GRUPPE I ( NACH ABZUG DER AUSGENOMMENEN
ERZEUGNISSE )

(**) DAS WORT " BESTIMMT" HEISST IN DIESEM FALLE VERWENDUNG
FÜR DIE BETREFFENDE PRODUKTION .

(***) ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER
GRUPPE I , DIE IM SELBEN UNTERNEHMEN ZU DEN IN GRUPPE I D
AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN VERARBEITET WERDEN .



VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE ( FORTSETZUNG )
2 .

Fragebogen
EUROSTAT 2.13

GRUPPE I A :

- WARMBREITBAND ZUM UNMITTELBAREN VERBRAUCH UND ZUR AUSFUHR

- WARMBREITBAND ZUM WEI TERAUSWALZEN ODER ZUR SONSTIGEN WEITER
VERARBEITUNG IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT

- MITTEL- UND GROBBLECHE C3MM UND MEHR ) HERGESTELLT DURCH
LÄNGSTEILEN VON WARMBREITBAND

- BANDSTAHL UND RÖHRENSTREIFEN , WARMGEWALZT , UNTER 600 MM BREITE

Zei len

171 + 172 + 173

EX 161 + 162

150

INSGESAMT GRUPPE I A *

* DAVON BESTIMMT (**) FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT :

1 . VON GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR ALS
406,4 MM

2 . VON WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )

3 . VON ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR

4 . VON IN GRUPPE ID AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN , (***)

INSGESAMT AUSGENOMMENE ERZEUGNISSE ( 1+2+3+4)

INSGESAMT GRUPPE IA ( NACH ABZUG DER AUSGENOMMENEN ERZEUGNISSE )1
(**) DAS WORT " BESTIMMT" HEISST IN DIESEM FALLE VERWENDUNG FÜR DIE BETREFFENDE

ERZEUGUNG .

(***) ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER .GRUPPE IA, DIE IM SELBEN
UNTERNEHMEN ZU DEN IN GRUPPE ID AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN VERARBEITET
WERDEN .



VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE ( FORTSETZUNG )
3 .

Fragebogen
EUROSTAT 2.13

GRUPPE I B : Zeilen

- KALTGEWALZTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN UNTER 3 MM 168

KALTGEWALZTE BLECHE VON 3 MM UND MEHR IN TAFELN ODER IN ROLLEN 167

- WARMGEWALZTE BLECHE IN TAFELN UNTER 3 MM 163

- DAVON KALT- ODER WARMGEWALZTE BLECHE FÜR DIE ERZEUGUNG DER
AUS DEN PRODUKTEN DER GRUPPE I C UND I D HERGESTELLTEN FOLGE
ERZEUGNISSEN IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT

-

INSGESAMT GRUPPE I B *

* DAVON BESTIMMT (**) FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT
VON :

1 . WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
2 . ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR \
3 . MATERIAL DAS FÜR DIE HERSTELLUNG VON ERZEUGNISSEN MIT ANDEREN

BESCHICHTUNGEN ( AUSSCHLIESSLICH WEISSBLECH , FEINSTBLECH
UND TFS ) IM GLEICHEN UNTERNEHMEN BESTIMMT IST

4 . IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEm , DIE IN ANDEREN
UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT HERGESTELLT WERDEN l

INSGESAMT AUSGENOMMENE ERZEUGNISSE ( 1+2+3+4)
\

INSGESAMT GRUPPE I B ( NACH ABZUG DER AUSGENOMMENEN ERZEUGNISSE )

(**) DAS WORT " BESTIMMT" HEISST IN DIESEM FALLE VERWENDUNG FÜR DIE BETREFFENDE
ERZEUGUNG «



VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE ( FORTSETZUNG )
4 .

Fragebogen
EUROSTAT 2.13

GRUPPE I C :

FEUERVERZINKTE BLECHE ( IN TAFELN ODER ROLLEN ),
DAVON :

1 . SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG VERSEHEN
2 . VERZINKTE BLECHE FÜR DIE HERSTELLUNG VON ERZEUGNISSEN DER

GRUPPE I D IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT

Zei Len

241

INSGESAMT GRUPPE I C ( NACH ABZUG DER ERZEUGNISSE 1 + 2 )

GRUPPE I D :

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN , DAVON :
1 . SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG VERSEHEN
2 . ELEKTROLYTISCH VERZINKTE BLECHE , DIE SPÄTER IN ANDEREN UNTER

NEHMEN DER GEMEINSCHAFT MIT EINER BESCHICHTUNG VERSEHEN WERDEN

BLECHE MIT ORGANISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER ROLLEN

SONSTIGE BLECHE MIT METALLISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER
ROLLEN

242

262

250 + 261 + 263

INSGESAMT GRUPPE I D

GRUPPE II :

WARMGEWALZTE QUARTOBLECHE ( AUF ANDEREN ALS BREITBANDSTRASSEN
WARMGEWALZTE BLECHE )

BREITFLACHSTAHL

164 + 165 + 166

140

INSGESAMT GRUPPE II *

* DAVON BESTIMMT (**) FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN GRÖSSER ALS 406,4 MM

INSGESAMT GRUPPE II ( NACH ABZUG DES FÜR DIE ERZEUGUNG VON RÖHREN
BESTIMMTEN MATERIALS )

(**) DAS WORT " BESTIMMT" HEISST IN DIESEM FALLE VERWENDUNG FÜR DIE BETREFFENDE
ERZEUGUNG.



VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE ( FORTSETZUNG ) 5 .
Fragebogen
EUROSTAT 2.13

GRUPPE III :

BREITFLANSCHTRÄGER

SONSTIGE TRÄGER SOWIE I , U UND H-PROFIL. E VON 80 MM UND MEHR
ZORES-EISEN

122

INSGESAMT GRUPPE III *

* DAVON PROFILE FÜR GRUBENBÖGEN ( ZORES-EISEN )

INSGESAMT GRUPPE III ( NACH ABZUG DER ZORES-EISEN )

GRUPPE IV :

WALZDRAHT IN RINGEN ( EINSCHLIESSLICH BETONSTAHL UND SONSTIGER
STABSTAHL , IN RINGEN )

132

GRUPPE V :

BETONSTAHL ( MIT AUSNAHME VON BETONSTAHL IN RINGEN ), 133

GRUPPE VI :

SONSTIGER STABSTAHL ( MIT AUSNAHME VON STABSTAHL IN RINGEN ) 134



FRAGEBOGEN
313

ANLAGE IIERZEUGUNG BESTIMMTER WALZSTAHLERZEUGNISSE AUS
MASSENSTÄHLEN , QUALITÄTSSTÄHLEN , UNLEGIERTEN UND
LEGIERTEN SCHWEISSBAREN FEINKORNSTÄHLEN , SOGENANNTE
SONDERBAUSTÄHLE . - ALLE QUALITÄTEN -

1 .

DIE INFORMATIONEN MÜSSEN DER KEG, TELEX 3252 ACIER LU, MONATLICH SPÄTESTENS ZEHN WERK
TAGE NACH ABLAUF DES BERICHTSMONATS ZUGEHEN . EIN EXEMPLAR DIESES FRAGEBOGENS MUSS
GLEICHZEITIG PER EINSCHREIBEN AN DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN TASK
FORCE ACIER ( GD III ) BAT . CAL , RUE ALCIDE DE GASPERI , L-1019 LUXEMBURG-KIRCHBERG ,
GESANDT WERDEN .

UNTERNEHMEN CODE ERZEUGUNG INNERHALB
DES MONATS

ERZEUGNISSE
CODE TONNEN

GRUPPE I

PRODUKTION DER WARMBREI TBANDSTRASSEN

PRODUKTION VON WARMGEWALZTEM BANDSTAHL UND WARMGEWALZTEN
RÖHRENSTREIFEN ( UNTER 600 MM AUF SONDERWALZSTRASSEN )

11001

11002

TOTAL *
11000

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :
1 ) GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR ALS

406,4 MM

2 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
3 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR
4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN (***)

12001

12002

12003

12004

INSGESAMT AUSGENOMMENE ERZEUGNISSE ( 12001 BIS 12004 ) 12000

INSGESAMT GRUPPE I ( 11000 - 12000 ) ** 13000

** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER < 406,4 MM DIE
IN WARMGEWALZTEM ZUSTAND VERWENDET WERDEN . ' 13001

ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER GRUPPE I , DIE IM SELBEN UNTERNEHMEN
DEN IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN VERARBEITET WERDEN .



/

FRAGEBOGEN 313 2 .

ERZEUGNISSE CODE TONNEN

GRUPPE I A : \
WARMBREITBAND ZUM UNMITTELBAREN VERBRAUCH UND ZUR AUSFUHR 11101 \
WARMBREITBAND ZUM WEITERAUSWALZEN ODER ZUR SONSTIGEN WEITER
VERARBEITUNG IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT 13102

BANDSTAHL UND RÖHRENSTREIFEN , WARMGEWALZT , UNTER 600 MM 11102

MITTEL- UND GROBBLECHE (3 MM UND MEHR ), HERGESTELLT DURCH LÄNG
STEILEN VON WARMBREITBAND 11103

INSGESAMT * 11100

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :

1 ) GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR ALS
406,4 MM

2 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
3 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR
4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN (***)

12101
13103
13104
13106

INSGESAMT ( 12101 + 13103 + 13104 + 13106 ) 13105

INSGESAMT GRUPPE I A ( 11100 - 13105 ) 13100

** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER ^ 406,4 MM , DIE
IN WARMGEWALZTEM ZUSTAND VERWENDET WERDEN 13101

(***) ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER GRUPPE I A , DIE IM SELBEN
UNTERNEHMEN ZU DEN IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN ERZEUGNISSEN VERARBEITET WERDEN .

.



FRAGEBOGEN 313 3 .

ERZEUGNISSE CODE TONNEN

GRUPPE I B : ll
KALTGEWALZTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN UND WARMGEWALZTE
BLECHE IN TAFELN UNTER 3 MM
KALTGEWALZTE BLECHE VON 3 MM UND MEHR IN RAFELN ODER IN ROLLEN
DAVON :

KALT- ODER WARMGEWALZTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN FÜR DIE
HERSTELLUNG DER AUS DEN PRODUKTEN DER GRUPPEN I C UND I D HER
GESTELLTEN FOLGEERZEUGNISSE IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEIN
SCHAFT

11200
11202

12204

INSGESAMT * ( 11200 + 11202 ) 11201\
* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON : |1\\

1 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
2 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILI CIUMGEHALT VON 1% UND MEHR
3 ) MATERIAL , DAS FÜR DIE BESCHICHTUNG ( MIT AUSNAHME VON WEISS

BLECH , FEINSTBLECH- SOWIE TFS ) IM GLEICHEN UNTERNEHMEN
BESTIMMT IST

4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN , DIE IN ANDEREN
UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT HERGESTELLT WERDEN

12201
12202

12203

12205

INSGESAMT ( 12201 + 12202 + 12203 + 12205 ) 12200

INSGESAMT GRUPPE I B ( 11201 - 12200 ) 13200

GRUPPE I C : \
FEUERVERZINKTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN 11301

* DAVON SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG
VERSEHEN

* DAVON SPÄTER IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT MIT EINER
BESCHICHTUNG VERSEHEN

11302

11303

INSGESAMT GRUPPE I C ( 11301 - 11302 - 11303 ) 11300



FRAGEBOGEN 313 4 .

ERZEUGNISSE CODE TONNEN

GRUPPE I D :

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE BLECHE ( IN TAFELN ODER ROLLEN )
DAVON SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG
VERSEHEN

DAVON SPÄTER IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT MIT EINER
BESCHICHTUNG VERSEHEN
BLECHE MIT ORGANISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER ROLLEN
SONSTIGE BLECHE MIT METALLISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER
ROLLEN

11401

11402

11403
11404

11405

INSGESAMT SONSTIGE BESCHICHTETE FLACHSTAHLERZEUGNISSE
( 11401 + 11404 + 11405 ) 11400

GRUPPE II

1 ) WARMGEWALZTE QUARTOBLECHE ( AUF ANDEREN ALS BREITBANDS TR ASS EN
WARMGEWALZTE BLECHE ) 21001

2 ) BREITFLACHSTAHL 21002

INSGESAMT ( 21001 + 21002 ) * 21000

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN GRÖSSER ALS 406,6 MM 22001

INSGESAMT GRUPPE II ( 21000 - 22001 ) 23000
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ERZEUGNISSE
CODE TONNEN

GRUPPE III

BREITFLANSCHTRÄGER UND SONSTIGE TRÄGER SOWIE I , U UND H-PROFILE
VON 80 MM UND MEHR , ZORES-EISEN * 31000

* DAVON PROFILE FÜR GRUBENBÖGEN ( ZORES-EISEN ) 32001

INSGESAMT GRUPPE III ( 31000 - 32001 ) 33000

GRUPPE IV '

WALZDRAHT IN RINGEN ( EINSCHLIESSLICH BETONSTAHL UND SONSTIGER
STABSTAHL IN RINGEN ) **

** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON *
1 ) BETONSTAHL
2 ) BAUSTAHLMATTEN

41000

41002
41003

GRUPPE V

BETONSTAHL ( MIT AUSNAHME VON BETONSTAHL IN RINGEN ) 52000

GRUPPE VI

SONSTIGER STABSTAHL ( MIT AUSNAHME VON STABSTAHL IN RINGEN ) 63000

-

BEIM AUSFÜLLEN DIESES FRAGEBOGENS MUSS MAN SICH SOWOHL FÜR DIE ERKLÄRUNGEN ALS AUCH FÜR
2.16 - 2^6TIlELUNEUROSTAT BEZIEHEN . DER HAUPTSÄCHLICH AUF FRAGEBOGEN 2.13 -



ANLAGE II
FRAGEBOGEN

314 PRODUKTION BESTIMMTER WALZSTAHLERZEUGNISSE AUS
LEGIERTEN EDELSTAHLEN MIT AUSNHAME VON SONDERBAU
STÄHLEN ( ALLE QUALITÄTEN ) 1 .

DIE INFORMATIONEN MÜSSEN DER KEG , TELEX 3252 ACIER LU , MONATLICH SPATESTENS ZEHN WERK
TAGE NACH ABLAUF DES BERICHTSMONATS ZUGEHEN . EIN EXEMPLAR DIESES FRAGEBOGENS MUSS GLEICH
ZEITIG PER EINSCHREIBEN AN DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN , TASK FORCE
ACIER ( GD III ) BAT . CAL , RUE ALCIDE DE GASPERI , L-1019, LUXEMBURG-KIRCHBERG , GESANDT
WERDEN .

UNTERNEHMEN CODE ERZEUGUNG INNER
HALB DES MONATS

CODE TONNENERZEUGNISSE

GRUPPE I

PRODUKTION DER WARMBREITBANDS TR ASS EN
PRODUKTION VON WARMGEWALZTEM BANDSTAHL UND WARMGEWALZTEN RÖHREN
STREIFEN ( UNTER 600 MM AUF SONDERWALZSTR ASSEN )

11001

11002

TOTAL * 11000

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :

1 ) GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR ALS
406,4 MM

2 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )
3 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR
4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN (***)

12001
12002
12003
12004

INSGESAMT AUSGENOMMENE ERZEUGNISSE ( 12001 BIS 12004 ) 12000

INSGESAMT GRUPPE I ( 11000 - 12000 ) ** 13000

** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON ^
GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER £: 406,4 MM , DIE
IN WARMGEWALZTEM ZUSTAND VERWENDET WERDEN . 13101

(***) ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER GRUPPE I , DIE IM SELBEN UNTERNEHMEN
ZU DEN IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN VERARBEITET WERDEN .
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2 .

ERZEUGNISSE
CODE TONNEN

GRUPPE I A :

WARMBREITBAND ZUM UNMITTELBAREN VERBRAUCH UND ZUR AUSFUHR
WARMBREITBAND AUM WEI TERAUSWALZEN ODER ZUR SONSTIGEN WEITERVER
ARBEITUNG IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT
BANDSTAHL UND RÖHRENSTREIFEN , WARMGEWALZT , UNTER 600 MM
MITTEL- UND GROBBLECHE C3MM UND MEHR ), HERGESTELLT DURCH LÄNGS
TEILEN VON WARMBREITBAND

11101

13102

11102

11103 •

INSGESAMT *
11100

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :
1 ) GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER VON MEHR ALS

406,4 MM

2 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSBLECH UND TFS )
3 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILICIUMGEHALT VON 1% UND MEHR
4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN (***)

12101

13103

13104

13106

INSGESAMT ( 12101 + 13103 + 13104 + 13106 ) 13105

INSGESAMT GRUPPE I A ( 11100 - 13105 ) ** 13100

** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN MIT EINEM DURCHMESSER ^ 406,4 MM DIE
IN WARMGEWALZTEM ZUSTAND VERWENDET WERDEN . ' 13101

*** ES HANDELT SICH UM WARMGEWALZTE ERZEUGNISSE DER GRUPPE I A, DIE IM SELBEN UNTERNEHMEN
DEN IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN VERARBEITET WERDEN .



FRAGEBOGEN 314 3 .

ERZEUGNISSE CODE TONNEN

GRUPPE I B : \\
KALTGEWALZTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN UND WARMGEWALZTE BLECHE
IN TAFELN UNTER 3 MM 11200

KALTGEWALZTE BLECHE VON 3 MM UND MEHR IN TAFELN ODER IN ROLLEN
DAVON :

11202

KALT- ODER WARMGEWALZTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN FÜR DIE HER
STELLUNG DER AUS DEN PRODUKTEN DER GRUPPEN I C UND I D HERGESTELL
TEN FOLGEERZEUGNISSE IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT 12204

INSGESAMT * ( 11200 + 11202 ) 11201

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :

1 ) WEISSBLECH ( EINSCHLIESSLICH FEINSTBLECH UND TFS )

2 ) ELEKTROBLECH MIT EINEM SILI CIUMGEHALT VON 1% UND MEHR

3 ) MATERIAL , DAS FÜR DIE BESCHICHTUNG ( MIT AUSNAHME VON WEISS
BLECH , FEINSTBLECH SOWIE TFS ) IM GLEICHEN UNTERNEHMEN BESTIMMT
IST

12201

12202

12203

4 ) IN GRUPPE I D AUFGEFÜHRTEN FOLGEERZEUGNISSEN , DIE IN ANDEREN
UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT HERGESTELLT WERDEN 12205

INSGESAMT ( 12201 + 12202 + 12203 + 12205 ) 12200

INSGESAMT GRUPPE I B ( 11201 - 12200 ) 13200x
GRUPPE I C : \\
FEUERVERZINKTE BLECHE IN TAFELN ODER ROLLEN 11301 ll
*' DAVON SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG
VERSEHEN 11302 ll

* DAVON SPÄTER IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT MIT EINER
BESCHICHTUNG VERSEHEN 11303

INSGESAMT GRUPPE I C ( 11301 - 11302 - 11303 ) 11300



FRAGEBOGEN 314
■ 4 .

ERZEUGNISSE
CODE TONNEN

GRUPPE I D :

ELEKTROLYTISCH VERZINKTE BLECHE ( IN TAFELN ODER ROLLEN )
DAVON SPÄTER IM GLEICHEN UNTERNEHMEN MIT EINER BESCHICHTUNG VER
SEHEN

DAVON SPÄTER IN ANDEREN UNTERNEHMEN DER GEMEINSCHAFT MIT EINER
BESCHICHTUNG VERSEHEN

BLECHE MIT ORGANISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER ROLLEN
SONSTIGE BLECHE MIT METALLISCHER BESCHICHTUNG IN TAFELN ODER ROLLEN

11401

11402

11403

11404

11405

INSGESAMT SONSTIGE BESCHICHTETE FLACHSTAHLERZEUGNISSE
( 11401 + 11404 + 11405 ) 11400

GRUPPE II

1 ) WARMGEWALZTE QUARTOBLECHE ( AUF ANDEREN ALS BREITBANDSTRASSEN
WARMGEWALZTE BLECHE )

2 ) BREITFLACHSTAHL
21001

21200

INSGESAMT ( 21001 + 21002 ) * 21000

* DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON
GESCHWEISSTEN RÖHREN GRÖSSER ALS 406,4 MM 22001

INSGESAMT GRUPPE II ( 21000 - 22001 ) 23000



FRAGEBOGEN 314 5 .

ERZEUGNISSE CODE TONNEN

GRUPPE III

BREITFLANSCHTRÄGER UND SONSTIGE TRÄGER SOWIE l , U UND H-PROFILE
VON 80 MM UND MEHR , ZORES-EISEN * 31000

* DAVON PROFILE FÜR GRUBENBÖGEN ( ZORES-EISEN ) 32001

INSGESAMT GRUPPE III ( 31000 - 32001 ) 33000

GRUPPE IV **

WALZDRAHT IN RINGEN ( EINSCHLIESSLICH BETONSTAHL UND SONSTIGER STAB
STAHL IN RINGEN ) *** 41000

*** DAVON BESTIMMT FÜR DIE ERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT VON :
1 ) BETONSTAHL

2 ) BAUSTAHLMATTEN

41002

41003

GRUPPE V

BETONSTAHL ( MIT AUSNAHME VON BETONSTAHL IN RINGEN ) 52000

GRUPPE VI **

SONSTIGER STABSTAHL ( MIT AUSNAHME VON STABSTAHL IN RINGEN ) 63000

** DAVON AUS EDELSTÄHLEN MIT EINEM LEGI ERUNGSGEHALT VON MEHR ALS 5% - AUSGENOMMEN STÄHLE
MIT WENIGER ALS 1% KOHLENSTOFF UND MEHR ALS 12 % CHROM UND DEREN TATSÄCHLICH BERECHNETER
PREIS MINDESTENS 30 % ÜBER DEM LISTENPREIS DES ENTSPRECHENDEN MASSENSTAHLS LIEGT .

WALZDRAHT IN RINGEN ( EINSCHLIESSLICH BETONSTAHL IN RINGEN ) 41001

SONSTIGER STABSTAHL 63001

BEIM AUSFULLEN DIESES FRAGEBOGENS MUSS MAN SICH SOWOHL FÜR DIE ERKLÄRUNGEN ALS AUCH FÜR
DIE DEFINITIONEN UND DIE NOMENKLATUR DER PRODUKTE HAUPTSÄCHLICH AUF FRAGEBOGEN 2.13 -
2.16 - 2.16 ANHANG EUROSTAT BEZIEHEN .
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ENTSCHEIDUNG Nr. 3486/85/EGKS DER KOMMISSION
vom 27 . November 1985

zur Festsetzung der prozentualen Kürzungen für das erste Quartal 1986 gemäß
der Entscheidung Nr. 3485/85/EGKS zur Verlängerung des Systems der Überwa
chung und der Erzeugungsquoten für bestimmte Erzeugnisse der Unternehmen

der Stahlindustrie

Kategorie Ia : 47
Kategorie Ib : 42 .
Kategorie Ic : 18 ,
Kategorie II : 41
Kategorie III : 45
Kategorie IV : 36
Kategorie VI : 42.

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 3485/85/EGKS der
Kommission vom 27. November 1985 zur Verlängerung
des Systems der Überwachung und der Erzeugungsquoten
für bestimmte Erzeugnisse der Unternehmen der Stahlin
dustrie ('), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die prozentualen Kürzungen für bestimmte Erzeugnisse
müssen für das erste Quartal 1986 festgelegt werden .
Auf der y Grundlage der in Zusammenarbeit mit den
Unternehmen und Unternehmensverbänden durchge
führten Untersuchungen —

Die prozentualen Kürzungen für die Festlegung des
Teiles der Produktionsquoten, der innerhalb des Gemein
samen Marktes geliefert werden darf, betragen :

Kategorie Ia : 49
Kategorie Ib : 43
Kategorie Ic : 25
Kategorie II : 48
Kategorie III : 49
Kategorie IV : y 39
Kategorie VI : 42.

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die prozentualen Kürzungen für die Festlegung der
Produktionsquoten für das erste Quartal 1986 betragen :

Artikel 2

Diese Entscheidung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Entscheidung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 27. November 1985

Für die Kommission

Karl-Heinz NARJES
Vizepräsident

f 1 ) Siehe Seite 5 dieses Amtsblatts .
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